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AUSLÄNDERSITUATION, insbesondere die der FLÜCHTLINGE und ASYLANTEN, in der Bundesrepublik Deutschland

(Hans-Uwe Scharnweber)

Etwa 7,33 Mill. gemeldete eingewanderte oder für einige Zeit hier sich aufhaltende Ausländer – davon rund 2 Mill. zum Teil von Gesandten ihrer Heimatländer religiös betreute Muslime: Türken, sich oft nicht als Türken empfindende Kurden, Bosnier, Nordafrikaner, Libanesen, Pakistani und Afghanen - leben als Migranten in der Bundesrepublik Deutschland. Damit ist die Bundesrepublik nach den USA mit 35 Mill. Einwanderern und Russland mit 13 Mill. Einwanderern das Land mit der drittgrößten Zuwanderung von Ausländern. Der überwiegende Teil dieser Migranten stammt aus Ländern, die der Gemeinschaft nicht angehören, allein gut zwei Millionen stammen aus der Türkei, von denen Hunderttausende inzwischen eingedeutscht wurden und fast 1,9 Mill. noch ihren türkischen Pass besitzen. 41 % von ihnen leben seit mehr als 15 Jahren hier. Hinzu kommen geschätzte 500.000 Illegale, die irgendwo in der „Schattenwirtschaft“ arbeiten und so ihr kärgliches Dasein fristen. Damit beträgt der Prozentsatz der als solche gemeldeten Ausländer an der hier lebenden Gesamtbevölkerung ca. 8,9 %. Damit nimmt unser Land innerhalb der Europäischen Gemeinschaft eine Spitzenposition ein; der prozentuale Anteil der regis​trierten Ausländer, zu denen auch Asylbewerber und Aussiedler zählen, liegt über demjenigen Frankreichs und Italiens, die auf rund sechs Prozent kommen, und der englischen Quote von vier Prozent. Der prozentuale Anteil der regis​trierten Ausländer, zu denen auch Asylbewerber und Aussiedler zählen, liegt über demjenigen Frankreichs und Italiens, die auf rund sechs Prozent kommen, und der englischen Quote von vier Prozent.

Mit diesen Zahlen haben wir noch nicht niederländische Verhältnisse erreicht. Dort sind von den 16 Millionen in den Niederlanden lebenden Menschen mehr als zwei Millionen Ausländer. Das sind 12,5 % der Gesamtbevölkerung, unter ihnen fast eine Million Muslime. Die Niederländer haben damit prozentual gesehen von allen europäischen Ländern den größten Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung zu verkraften. Von allen Einwohnern unter 18 Jahren sind dort bereits mehr als die Hälfte Ausländer; in Amsterdam 56 Prozent, in Rotterdam 54 Prozent. Der häufigste männliche Vorname bei Neugeborenen in Amsterdam ist Mohammed. 

Deutschland hat in absoluten Zahlen gesehen den größten Ausländeranteil aller europäischen Länder aufzuweisen. Bei der rückläufigen Geburtenrate der deutschen Frauen, deren Reproduktionsrate mit zunehmendem Bildungsgrad rapide abnimmt, können solche Verhältnisse wie die für die Niederlande skizzierten mit ihren bedrückenden Begleiterscheinungen auch bei uns entstehen: “In vielen Ghetto-ähnlichen Vierteln der großen Städte haben ausländische … Jugendgangs das Sagen. Sie legen dabei eine immer größere Brutalität an den Tag. Baseballschläger, Messer und zunehmend auch Schusswaffen gehören zu ihrem Arsenal. Die Folge: Einheimische ziehen weg, und der Ausländeranteil steigt“ (HH Abendblatt 11.11.04). 

Doch so weit sind wir in Deutschland noch nicht, obwohl auch hier und selbst außerhalb von Amüsiervierteln in einigen Ausländerghettos deutscher Großstädte auch schon zum großen Teil jugendliche Ausländer- und Aussiedlerbanden ihr Unwesen treiben. Aber die meisten älteren Aussiedler und Ausländer sind strebsame Leute, die durch ihren Aufenthalt hier der wirtschaftlichen Tristesse ihres Heimatlandes zu entkommen suchen, um sich und ihre im Heimatland lebenden oder hierher nachgeholten Familien ernähren zu können.

5,2 Mill. der hier lebenden 7,33 Mill. Ausländer verfügten bis zur Neuregelung des ab 2005 gültigen Ausländerrechts mit seinen geänderten aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen über ein nur eingeschränktes Aufenthaltsrecht nach alter Regelung. Viele von ihnen sind hier geboren. Der Anteil müßte noch höher angesetzt werden, wenn auch die ehemaligen Ausländer mit inzwischen angenommener deutscher Staatsbürgerschaft gewertet würden! Im Jahr 2000 waren es 187.000 Ausländer, die Neu-Inländer mit deutschem Pass wurden. Seit 1954 kamen legal 31 Mill. Menschen nach Deutschland, 22 Mill. – Ausländer und auswandernde Deutsche – zogen im gleichen Zeitraum weg. Die Nettozuwanderung in den fast 50 Jahren beträgt also ca. 9 Mill.. Im Jahr 2000 kamen 649.000 Ausländer in die Bundesrepublik, 562.000 verließen sie wieder, so dass in dem Jahr ein positiver Wanderungssaldo von 87.000 Zuwanderern entstand.

Jeder elfte Einwohner der Bundesrepublik ist also Ausländer. Mit diesem Bevölkerungsanteil an Ausländern liegt die Bundesrepublik Deutschland in Europa auf Platz vier, wobei sich die Situation in Österreich, der Schweiz, Lichtenstein und in Lichtenstein, die im prozentualen Vergleich noch vor der BRD liegen, nicht mit der in einem so großen Industrieland wie Deutschland vergleichen läßt. 

Von den Ausländern haben einige Gruppen ihren hiesigen Aufenthalt tendenziell auf Dauer hin geplant, wie z.B. Einwanderer aus der EU und aus anderen Staaten, wohl auch Staatenlose und in ihrem Heimatland von verstümmelnder Genitalbeschneidung bedrohte Frauen. Andere Gruppen haben ihren Aufenthalt von ihrer privaten oder der deutschen staatlichen Konzeption her (zunächst nur) auf zeitlichen Aufenthalt hin angelegt: U.a. Asylanten bis zur Veränderung der politischen Verhältnisse in ihrem Heimatland, Gastarbeiter und Bürgerkriegsflüchtlinge z.B. aus dem früheren Jugoslawien. 4,8 % der Ausländer lebten weniger als 1Jahr bei uns, doch 28,8  % lebten 1 bis unter 8 Jahre hier, 25,2 % 8 bis unter 15 Jahre, 7,3 % 15 bis unter 20 Jahre und 33,8 % schon 20 Jahre und länger. 

21,7 % der in der Bundesrepublik lebenden Ausländer sind hier geboren worden. Unterteilt man die Ausländer in Altersgruppen, so sind in der Gruppe der unter 18-Jährigen zwei Drittel hier geboren worden und haben unser Schulsystem mehr schlecht als recht durchlaufen, was sich hauptsächlich auf die deutsche Sprachfähigkeit bezieht, die um so schlechter ist, je mehr im häuslichen Bereich die Heimatsprache der Eltern verwandt wird. „Laut Zahlen des Münchner Ifo-Instituts hatten 1999 von den ausländischen Schulabgängern in Deutschland 40,9 Prozent einen Hauptschulabschluß (Deutsche: 24,7 Prozent). Von den 20- bis 25jährigen Deutschen besuchten 17,4 Prozent eine Hochschule, von den gleichaltrigen Ausländern nur 3,8 Prozent. Gut 19 Prozent der Ausländer verließen das Schulsystem ohne Abschluß (Deutsche: 8 Prozent). Was in den 80er Jahren an Bildungs-Fortschritten zu verzeichnen gewesen sei, sei ab Mitte der 90er Jahre zum Stillstand gekommen, urteilt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Die Folgen sind fatal: Mit 46,6 Prozent sind Ausländer zu einem geringeren Teil erwerbstätig als die Deutschen, die es auf 53,4 Prozent bringen. Unter den Beziehern von Arbeitslosenhilfe sind laut Ifo-Zahlen Ausländer dreimal so oft, unter den Sozialhilfeempfängern sogar 2,5 Mal so stark vertreten wie Deutsche. Von Hundert deutschen Arbeitslosen sind demnach 32 ohne Berufsausbildung, von Hundert Türken 86. … Immerhin fast zwei Millionen Ausländer bestreiten ihren Lebensunterhalt aus den deutschen Sozialsystemen“ (DIE  WELT 02.12.04).

Asylbewerber und Asylanten machen nur einen kleinen Teil der hier lebenden Ausländer aus. Die größte Gruppe der Ausländer bilden die hier lebenden, von uns in wirtschaftlichen Boomzeiten angeworbenen Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Staaten und ihre Familienangehörigen, die inzwischen hier geboren wurden oder im Wege der Familienzusammenführung nachgezogen wurden.

Circa 75 % aller in der BRD lebenden Ausländer - einschließlich Asylanten und Asylbewerber - leben (teilweise nur für eine bestimmte Zeit, teilweise mit Dauerstatus) berechtigt hier, 260.000 davon nur geduldet. Letztere sollen bis zur (zeitlich ungewissen) Abschiebung in neu zu errichtenden „Ausreisezentren“ – eine Wortschöpfung, die wegen der Vernebelung des damit bezeichneten Vorganges fast zum Unwort des Jahres 2002 erklärt worden wäre – zwangsweise untergebracht werden können.

„Die Bundesrepublik ist ein ausländerfreundliches Land.“ So lautet die von Betroffenheitspolitikern aller Parteien bis hoch zum (damaligen) Bundeskanzler gebetsmühlenartig - wider die Fakten und damit wider besseres Wissen - ständig wiederholte Floskel in offiziellen Äußerungen; ähnliche Aussagen fanden sich in den Wahlprogrammen aller Parteien zur Bundestagswahl 1998. Wenn man die Presse-, Radio- und Fernsehmeldungen verfolgt, drängt sich einem eher der gegenteilige Eindruck auf, zumindest aber berechtigte Zweifel an dem Wahrheitsgehalt dieser offiziellen Äußerungen.

Die bei uns aus fahrenden Zügen hinausgestoßenen und dadurch zu Tode gekommenen, die erstochenen, erschlagenen, erschossenen, totgetretenen („niedergestiefelten“) und durch Anschläge mit Molotow-Cocktails verbrannten 32 Ausländer (von 93 Todesopfern der Rechtsradikalen) widersprechen dem nicht - sie können es nicht mehr. Hier noch lebende Ausländer - auch EU-Ausländer -, die hier zu Rollstuhlkrüppeln oder Verletzten mit anderen Beschädigungen an Leib und Seele gemacht worden sind, oder die Hinterbliebenen der Getöteten vermögen das wohl nicht unbedingt und uneingeschränkt so zu sehen, wie das tatsächlich massiv existierende Problem von Politikern schönrednerisch glattgeredet wird. Ausländer werden von deutschem Pack angepöbelt, geschlagen, durch die Straßen gehetzt, getötet, insbesondere in und mit ihren Häusern verbrannt; sie morden wieder: mit gemeingefährlichen Mitteln oder stahlkappenbewehrtem „festen Tritt“. Und das teilweise unter stillschweigender oder sogar lautstarker Billigung oder Anstiftung der 13 % „anständiger“ Bürger - gegen die die Staatsanwaltschaften bisher selbst dann nicht wegen Beihilfe/Anstiftung zum (versuchten) Mord Anklage erhoben hat, wenn, wie z.B. in Rostock-Lichtenhagen, auswertbare Fernsehbilder vorlagen -, die aus der jüngsten deutschen Geschichte, der millionenfachen Ermordung Deutscher jüdischen Glaubens, dem zweiten verlorenen Weltkrieg und der anschließenden Zerstückelung und nachfolgenden Teilung Rest-Deutschlands nichts gelernt, laut einer Forsa-Umfrage immer noch oder schon wieder ein rechtsextremes Weltbild haben und, wenn sie nicht „bloß“ aufhetzende, brandstiftende Ideologen rechtsextremer Parteien sind, das Brett vor ihrem Kopf als Schlaginstrument gegen randständige sozial Schwache unserer Gesellschaft - nicht nur Ausländer, sondern auch obdachlose oder behinderte Deutsche - benutzen. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das braune Unheil kroch (Brecht)! Die damalige Ausländerbeauftragte des Bundes, Schmalz-Jacobsen, klagte über die im Bundestags- und im bayrischen Landtagswahlkampf 1998 aus den Reihen der Regierungspartei CSU gefallenen Äußerungen zur Ausländerproblematik mit den Worten, die CSU möge doch nicht die (sehr bis verdächtig ähnlich klingenden) Parolen der rechtsextremistischen DVU salonfähig machen. Die Tonlage der CSU sei „ausländerunfreundlich, wenn nicht gar ausländerfeindlich“. In anderen Artikeln wurde als ihre Meinungsäußerung über diese damalige Regierungspartei wörtlich zitiert: „Die CSU tickt nicht richtig, sie verletzt die Grenzen des Anstandes und begibt sich in gefährliche Nähe zu den Rechtsradikalen.“ Und in deren Vorstellungen und Selbstverständnis ist die Bundesrepublik nun wirklich kein ausländerfreundliches Land! Der inzwischen verstorbene Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, Ignaz Bubis, hörte aus den Äußerungen der CSU „göringsche Töne“ (Göring: „Wer Jude ist, bestimme ich!“) heraus. Das „C“ im Parteinamen der CSU erinnere ihn nach diesen Äußerungen „... mehr an eine Waffe denn an das Christliche.“ 

Der - je nach Mentalität, Anlaß oder gerade in den Medien veröffentlichten „Volks“meinung - auf Fest- oder Begräbnisreden mit empörter oder belegter Stimme vorgetragene Anspruch behaupteter Ausländerfreundlichkeit einerseits und die Wirklichkeit auf den Straßen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln (insbesondere nachts!), oder im Wahlkampf andererseits klaffen weit, zu weit(!) auseinander! Nach den Wahlkampfäußerungen von CSU-Politikern sprach die Süddeutsche Zeitung von einem „Abgrund christsozialer Heuchelei“, und die Aachener Nachrichten stellten die - nicht nur polemisch gemeinte - Frage: „Was unterscheidet die CSU eigentlich noch von der DVU und den Reps?“

Besonders starke Vorbehalte gegen Ausländer bestehen auf Grund der jahrzehntelangen Abschottung der (Ex-)DDR und der u.a. dadurch geprägten Isolationsmentalität der früher dem SED-Herrschaftsbereich Unterworfenen in den ostdeutschen Bundesländern. „Ausländer können in den neuen Bundesländern nur ein eingeschränktes Leben führen!“, wurde die brandenburgische Ausländerbeauftragte Almuth Berger zitiert. Im Bundestagswahlkampf 1998 stellten Presseorgane auf Grund ihrer Beobachtung von Wahlversammlungen fest: „Die Ausländerfeindlichkeit ist in den neuen Bundesländern mehrheitsfähig!“ 20 % der Ostdeutschen haben eine rechtsextreme Einstellung, 40 % sind generell fremdenfeindlich. Diese Zahlen rief die MdB Hanewinckel (SPD) aus Halle am 30.03.01in der Bundestagsdebatte zum Rechtsradikalismus in Erinnerung.

Soweit zur behaupteten Ausländerfreundlichkeit eines großen Teils der bundesrepublikanischen Bevölkerung.

Jeder vierte hier lebende ausländische Migrant - ca. 2 Mill. - stammt aus einem Mitgliedsland der EU (25 %)  und hat - wie es umgekehrt auch uns Deutschen möglich ist und von sonnenhungrigen deutschen Rentnern (denen auch ich mich gerne anschlösse) in wachsendem Maße wahrgenommen wird, die an den Nordrand des Mittelmeeres ziehen, um dem trostlos grauen deutschen Winterhimmel zu entfliehen - somit von seinem Recht der freien Wahl seines Aufenthaltsortes innerhalb der EU Gebrauch gemacht. Diese Migranten haben sich entschieden, unter uns zu leben, hier zu arbeiten und Steuern zu zahlen. (Entsprechend gibt es viele Deutsche, die ihrerseits Migranten in einem EU-Land oder auch außerhalb davon sind, z.B. ca. 50.000 von etwa 100.000 EU-Ausländern in der Türkei, die dort - nicht nur als Fußballtrainer - arbeiten und ihr Glück suchen.)

Die größte Gruppe der ausländischen Wohnbevölkerung bildeten Ende 2003 die Türken mit 1,878  Mill. (25,6 % der hier lebenden Ausländer) - von denen mit ca. 0,4 Mill. ein knappes Fünftel Kurden sind. Rund 60.000 von diesen Personen stellen den größten Teil der türkischen Asylbewerber, deren Anerkennungsquote nach dem Asylverfahrens - ohne die Berücksichtigung der Bleibeberechtigung nach anderen rechtlichen Regelungen - wegen der undemokratischen Verhältnisse in dem NATO-Land Türkei bei 12,8 % liegt und gegenüber den allgemein 7,4 % Anerkennungsquote extrem hoch ist. 

Die  nächst größeren Gruppen der ausländischen Wohnbevölkerung bildeten 601.000 Italiener (8,2 %), 568.000 Staatsangehörige aus Serbien und Montenegro (7,7 %), 355.000 Griechen (4,8 %), 327.000 Polen (4,5 %), 237.000 Kroaten (3,2 %), 189.000 Österreicher (2,6 %), 167.000 Einwohner aus Bosnien und der Herzegowina (2,2 %), 155.583 aus der Russischen Föderation (2,3 %), 131.000 Portugiesen (1,8 %), 126.000 Spanier und Ukrainer (je 1,7 %), 119.000 Niederländer (1,6 %), 114.000 Briten (1,55 %), 113.000 Franzosen und US-Amerikaner (je 1,5 %) und Angehörige weiterer fremder Staaten, wie z.B. insgesamt ca. 300.000 Afrikaner (4,1 %). 

Um es klarzustellen: Zu dieser Bevölkerungsgruppe gehören nicht solche, die früher einer anderen Nationalität angehörten, aber inzwischen nach dem Zweiten Weltkrieg durch Einbürgerung/„Eindeutschung“ über einen deutschen Paß verfügen - wie es z.B. bei ca. 200.000 ehemaligen Türken, u.a. einem eingedeutschten und so für Deutschland gestarteten wiederholten olympischen Bronzemedaillengewinner im Ringen, der Fall ist - und nunmehr als Deutsche gelten, wie z.B. Ehepartner aus dem Ausland, die aufgrund ihrer Heirat mit einem/r Deutschen ihre frühere Nationalität aufgaben, oder wie bekannte Fußballjungprofis, die in der deutschen Fußball-(Inter-) Nationalmannschaft spielen sollten/sollen, etwas vom Doppelpass verstehen müssen und für den Einsatz in der deutschen Fußballnationalmannschaft eingedeutscht wurden und werden - z.B. der gebürtige Südafrikaner Sean Dundee, der ehemalige Brasilianer Paulo Rink, der frühere italienische Schweizer Oliver Neuville, der in Deutschland geborene Türke Mustafa Dogan, dessen Einbürgerung ganz schnell ging, wohingegen seine Eltern und Geschwister wesentlich länger darauf warten mussten, oder der in Brasilien geborene, in Panama aufgewachsene und in Deutschland lebende Kevin Kurányi, dessen Mutter Panamesin und dessen Vater Deutscher mit in Frankreich lebenden ungarischen und dänischen Vorfahren ist und der über drei Pässe (Brasilien, Panama, Deutschland) verfügt -, oder für Deutschland u.a. bei Olympiaden und Weltmeisterschaften als nunmehr Deutsche (ausländischer Herkunft) antretende Sportler, die als nunmehrige Deutsche für Deutschland Siegertitel und Medaillen geholt haben und zu diesem Zweck, weil es im so gesehenen deutschen Interesse lag, sich als große und erfolgreiche Sportnation darstellen zu können, teilweise in verblüffenden Blitzaktionen zu Deutschen gemacht wurden, um Fristen und Termine für die Anmeldung zu internationalen Wettkämpfen zu wahren, damit der „Ruhm“ Deutschlands als eine der bedeutenderen Sportnationen gewahrt, aufpoliert und gemehrt werde. Alle diese gehören nicht zu der Gruppe der ausländischen Wohnbevölkerung „Seit die deutschen Blutsbrüder die Weltmeisterschaft (im Fußball) reinrassig vergeigten und Frankreich mit 5 Einwanderern im Team zum Titel tanzte, ist auch in der deutschen Nationalelf Multikulti angesagt.“ (Stern 03.09.98) Darum wenden sich (nicht nur) „Sportgewaltige“ gegen das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht und verlangen u.a. die doppelte Staatsbürgerschaft für in Deutschland geborene Ausländerkinder, wie es sie in anderen Ländern (z.B. in England, Frankreich, den Niederlanden) - nicht nur zum Wohle des dortigen Sportes - gibt. Man will weg von den Gnadenakten partieller Einbürgerung. Der für Schalke 04 spielende minderjährige angolanische Kriegsflüchtling Miguel Pereira sollte neben seiner Fußballausbildung eine Schreinerlehre absolvieren dürfen. Der Verein wollte ihm die Lehrstelle besorgen. Die zuständige Ausländerbehörde lehnte den Antrag ab: Pereira sei nur als Fußballspieler aufenthaltsberechtigt. Eine Heirat vor deutschen Standesbeamten wurde ihm einige Zeit darauf verwehrt. Begründung: Aus diesem Grund sei ihm die Einreise nicht gestattet worden. Die Heirat mußte daraufhin in einer „Nacht- und Nebelaktion“ in Dänemark vorgenommen werden. 

Die EU-Ausländer und die anderen, in unserem nationalen Interesse von uns gewollt hier lebenden - im Gegensatz zu den „eher unerwünschten“ Flüchtlingen (CSU-Jargon) - „hoch willkommenen“ Ausländer sind nicht das große Problem in der politischen Auseinandersetzung, obwohl z.B. hier arbeitende Italiener, (farbige) Briten und japanische Unternehmer, die hier investieren und von uns dringend benötigte Arbeitsplätze schaffen wollten, auch schon von dem Mob auf der Straße angegriffen und verletzt worden sind. Gastfreundschaft gehört nicht vorrangig zum geistig-kulturellen Besitzstand aller Deutschen!

Das Problem der (insbesondere bayerischen) Sozialbehörden, der Stammtische und der Rechtsradikalen sind die im Gegensatz zu der vorgenannten Gruppe der EU-Ausländer und der durch Anwerbung aus Eigeninteresse in das Land geholten Arbeitnehmer laut offiziöser CSU-Seite „eher unerwünschten“ Flüchtlinge (22 % der Migranten), von denen wiederum nur ein kleiner Teil Asylsuchende sind.

Das deutsche (zu ca. 90 % vom Bund erlassene) Ausländer- und Asylrecht, das ab 2002 reformiert wurde, unterschied bis dahin folgende große Gruppen zwischen den ca. 1,6 Mio Flücht​lingen und gibt dafür - ausweislich der Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen - die nachfolgend genannten Zahlenwerte für 1996 an:

· Asylberechtigte und eventuell deren Familienangehörige; sie machen mit rund 300.000 Personen 18,8 % aller Flüchtlinge aus.

· Asylbewerber stellen mit rund 330.000 Personen ca. 20,6 % aller Flüchtlinge,

· Konventionsflüchtlinge mit rund 16.000 Personen ca. 1 %,

· Kontingentsflüchtlinge mit rund 103.000 Personen ca. 6,4 %,

· Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge mit rund 330.000 Personen ca. 20,6 %,

· De-facto-Flüchtlinge mit rund 500.000 Personen ca. 31,3 % und

· heimatlose Ausländer/innen stellen mit rund 17.000 Personen ca. 1,1 % aller Flüchtlinge.

Zum Teil sind in der Zahl der Asylbewerber sogenannte „Armuts-“ oder „Wirtschaftsflüchtlinge“ enthalten, die keine vor staatlicher Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Überzeugung Geflohene sind - Armut, Bürgerkrieg, Naturkatastrophen oder Arbeitslosigkeit werden nicht als Asylgründe anerkannt -, sondern teilweise sehr aktive, einfallsreiche, risikobereite und unternehmungsfreudige Menschen, die ein Land suchen, wo es ihnen aufgrund ihrer Tatkraft besser gehen könnte als in ihrem Heimatland. Von vergleichbar unternehmungsfreudigen, risikobereiten, aktiven und einfallsreichen Menschen wurden in den letzten Jahrhunderten die Vereinigten Staaten von Amerika zur inzwischen einzigen verbliebenen Weltmacht aufgebaut. Neben denen, die sich aus religiösen oder anderen Gründen verfolgt gefühlt hatten und darum, teilweise als Gruppe einer verfolgten Minderheit, in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ausgewandert waren, gab es, u.a. auch aus Deutschland, sehr viele von denen, die bei uns jetzt in vergleichbarer Position als „Armuts-“ und „Wirtschaftsflüchtlinge“ (ab-)qualifiziert werden. Wer z.B. als einer der nachgeborenen Bauernsöhne in Deutschland nicht Hoferbe werden konnte und so kaum eine Chance auf Heirat und/oder ein ausreichendes Einkommen hatte, wer als ausgebeuteter Tagelöhner oder Heimarbeiter sein Leben fristete, trachtete jahrelang, das Geld für eine Schiffspassage über den Atlantik anzusparen, um in der neuen Welt sein Glück versuchen zu können. So hat Europa durch einen ungeheuren, über Jahrhunderte andauernden Aderlaß einen sehr großen Teil seiner fähigsten Menschen als „Armuts-“ und „Wirtschaftsflüchtlinge“ an die USA abgegeben, die dann ihr neues Heimatland zu seiner jetzigen Größe aufgebaut haben: Nicht die Stubenhocker gingen gezwungenermaßen oder wagemutig in die Fremde, sondern die trotz aller Schicksalsschläge Unternehmungsfreudigsten, Risikobereitesten. Sie flohen unter teilweise ungeheuren Strapazen vor Hunger, Armut und Kriegen, vor politischer und religiöser Verfolgung. Eine vergleichbare Chance suchen nun „Armuts-“ und „Wirtschaftsflüchtlinge“ hier bei uns.

Asylberechtigte sind Personen, die gemäß den Artikeln 16 bzw. 16a Grundgesetz (GG) von unseren Behörden hier als in ihrem Land durch ausschließlich hoheitliche(!) Herrschaftsmacht des Staates
 - und nicht „bloß“ durch marodierende andere Bevölkerungsgruppen wie z.B. in Uganda oder Ruanda - politisch Verfolgte anerkannt worden sind. Das GG gab ihnen - nach Feststellung des Bundesinnenministers im Bundestag: „Als einziges Land der Welt, das jedem politisch Verfolgten einen Anspruch auf Asyl garantiert“ - das subjektiv (individuell) einklagbare Recht, Asyl zu begehren und während der - teilweise überstrapazierten - Verfahrensdauer Sozialhilfe zu beziehen - was nur noch im ersten Jahr für alle nötig sein wird, weil Asylbewerber sich künftig nach einer Wartezeit von zwölf Monaten hier eine Arbeit suchen dürfen, die nicht von einem EU-Bürger gewollt wird, was mit einer sogenannten „Nachrangigkeitsprüfung“ innerhalb einer Prüffrist von vier Wochen geprüft und kontrolliert wird. (Peter Bartels, Flüchtlingsreferent beim Diakonischen Werk in Stuttgart: „Die Nachrangigkeitsprüfung in Verbindung mit der Prüffrist ist eine Schikane.“)

(Damit wird eine Weisung der Bundesregierung vom 15. Mai 1997 aufgehoben, mit der Bürgerkriegsflüchtlingen, Asylbewerbern und geduldeten Ausländern wegen der hohen Zahl eigener Arbeitsloser der Zugang zum Arbeitsmarkt in den letzten Jahren einschränkend verwehrt worden war. Vorher hatten sie nur eine dreimonatige Wartefrist zu überbrücken, bis sie eine Arbeitserlaubnis erhielten. Aber durch die jetzt wieder geschaffene Arbeitsmöglichkeit, nach allerdings viermal so langer Wartefrist, werden nicht die Zugangsvoraussetzungen dafür, Asyl zu erhalten, verändert. Günstigstenfalls werden die deutschen Sozialkassen entlastet, wenn der Asylsuchende Arbeit finden sollte, die ihn ernährt.)

Das von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes während des nationalsozialistischen Unrechtsregimes teilweise am eigenen Leib erlebte Flüchtlingsschicksal - um sich vor den rechtsradikalen Horden der SS und der Gestapo in Sicherheit zu bringen - hatte zu einer zunächst sehr liberalen Ausgestaltung des Asylrechts im GG geführt. Die Möglichkeit seines millionenfachen Mißbrauchs durch bloße „Wirtschaftsflüchtlinge“ war von den Schöpfern des GG nicht vorhergesehen worden. Dieser Umstand zwang den Bundestag fast 50 Jahre später angesichts der hohen Arbeitslosigkeit innerhalb allein schon der deutschen Bevölkerung zu (zu?) radikalen Beschränkungen des Rechts auf Asyl in der Bundesrepublik. So kann z.B. niemand mehr berechtigt Asyl beantragen, wenn er nach der Flucht aus seinem Heimatland aus einem der Deutschland umgebenden nichtverfolgenden Drittstaaten zu uns kommen will, denn auch in dem zuvor passierten, ihn nicht verfolgenden Drittstaat war er ja vor dem Regime seines Heimatstaates in Sicherheit. Er soll sich nun nicht mehr von der Sicherheit in einem anderen Staat in die höhere Sozialhilfe der Bundesrepublik Deutschland „retten“ können. 

Trotz dieser gravierenden einschränkenden Maßnahmen hielt der Zustrom von tatsächlich oder vorgeblich Asylsuchenden in die Bundesrepublik in zwar vermindertem, aber immer noch erheblichem Umfang an. Um diesen Strom vollends zu einem Rinnsal zu veröden, erwog die CDU/CSU vor ihrer Abwahl die Umwandlung des Asylrechts von seiner derzeitigen Form als bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht subjektiv einklagbarem Grundrecht in eine (nicht mehr individuell vor unseren Gerichten einklagbare) institutionelle Rechtsgarantie unseres Staates auf Asylgewährung nach eigenem Ermessen gegenüber einem Verfolgerstaat gemäß dem Völkerrecht, so dass ein Verfolgter nicht ausgeliefert werden müßte. Für eine solche ihn nicht mehr einklagbar begünstigende institutionelle Rechtsgarantie unseres Staates auf Asylgewährung gegenüber einem Verfolgerstaat könnte sich ein Verfolgter kaum noch etwas kaufen, denn er könnte dann trotz Vorliegens von Asylgründen kein Asylrecht mehr vor unseren Gerichten erzwingen, wie es nach unserer Rechtslage bisher grundsätzlich immer noch möglich ist. Das Recht eines Flüchtlings nach der inzwischen von 135 Staaten unterschriebenen Genfer Konvention von 1951 mit Zusatzprotokoll von 1967 beschränkt sich dann - neben einem Bleiberecht bei Verfolgung durch innerstaatliche Gruppen des Heimatstaates - nur noch auf ein „Refoulement-Verbot“, nur noch darauf, nicht an seinen Verfolgerstaat ausgeliefert zu werden oder an der Grenze in einen Staat abgewiesen zu werden, wo ihm Gleiches drohen könnte. Die Abweisung in einen Drittstaat ist aber möglich. So könnte ein Verfolgter als menschliches Strandgut von den Wogen der Tagespolitik ohne jede Zukunftsperspektive von einem unwilligen Aufnahmeland in das nächste gespült werden.

Dieses letztere Modell stand Pate bei der Einschränkung des durch Art. 16 GG bisher schrankenlos gewährten Grundrechts durch die mit der Änderung 1993 eingeführte Drittstaatenklausel.

Das deutsche Rechts- und Sozialhilfeniveau soll für Asylsuchende auf ein gesamteuropäisches Niveau abgesenkt werden, damit Deutschland so entlastet wird und alle EU-Staaten vielleicht gleichmäßiger belastet werden, denn zur Zeit hat Deutschland mit rund 45,5 % aller in Europa um Asyl nachfragenden Ausländer allein ungefähr so viele Asylbewerber aufzunehmen - und auf dritthöchstem Niveau zu versorgen(!) -, wie der gesamte Rest aller anderen EU-Staaten zusammen. (An der Bevölkerungszahl gemessen steht die Bundesrepublik aber erst an zehnter Stelle der europäischen Aufnahmeländer, d.h., dass in den neun vor uns rangierenden Ländern jeder einzelne Einwohner mindestens gleich viel, wenn nicht mehr für die Unterstützung der Asylanten in seinem Land leisten muß!) Dass wir die Hälfte aller in die EU geflohenen Asylsuchenden aufnehmen, hängt sicher auch damit zusammen, dass es in keinem anderen EU-Staat ein subjektiv einklagbares Grundrecht auf Asyl gibt - weil diese Länder nicht eine so schreckliche jüngste Vergangenheit mit so entmenschlichten Massenvernichtungen haben.

50 % aller in der EU Asylsuchenden stellen ihren Asylantrag in Deutschland (1997 ca. 116.000 Erstantragssteller; 1999 waren es noch 95.113, 2000 immer noch 78.564 und 2004 nur noch 35.607. Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge entschied 2004 über 61.961 Asylanträge (2003: 93.885) - Hauptherkunftsländer waren die Türkei, Serbien, Montenegro, Aserbaidschan und Nigeria -, von denen 960 oder 1,5 Prozent als begründet anerkannt wurden. 1.107 Personen oder 1,8 Prozent erhielten Abschiebungsschutz.
In Italien, wegen seiner langen Küsten eines der Hauptankunftsländer, waren es dagegen 1997 nur 606 Asylantragssteller gewesen, aber dort wird auch nur ca. ein Viertel der deutschen Sozialhilfenhöhe gezahlt), von denen im Mittelwert der Jahre ca. 4,5 % (1996 allerdings mit 14.489 Flüchtlingen eine Steigerung auf 7,4 %; hauptsächlich aus der Türkei, dem ehemaligen Jugoslawien, dem Irak, Iran, aus Afghanistan, Armenien und Sri Lanka) als Asylberechtigte anerkannt wurden. Dabei fällt beim genaueren Hinsehen auf, dass Deutschland zwar in absoluten Zahlen die bei weitem meisten Asylanten aufgenommen hat, dass aber der Prozentsatz der hier anerkannten Asylantragssteller bei vergleichbarer Situation in deren Heimatländern in der Bundesrepublik wesentlich niedriger liegt als in anderen EU-Ländern: Vor den Kriegsmaßnahmen des türkischen Militärs geflohene Kurden haben in der Türkei alle die gleichen Vertreibungen, Folterungen und andere „Drangsalierungen“ seitens des als NATO-Staat den freiheitlichen Ideen der westlichen Wertegemeinschaft an sich verpflichteten türkischen Staates und seiner Organe erlebt, ihre Anerkennungsquote liegt aber in anderen Ländern zum Teil wesentlich höher als bei uns! Das deutsche Asylrecht blieb zwar selbst nach seiner durch eine Grundgesetzänderung vorgenommenen Einschränkung wegen seiner grundsätzlichen Einklagbarkeit vor Gericht als von der Verfassung garantiertes Individualrecht eines Verfolgten das liberalste Zugangsrecht auf Asyl der Welt
, wurde aber durch eine äußerst illiberale Handhabung der Anerkennungspraxis sehr stark entwertet. Für 2000 betrug die Anerkennungsquote nur noch 3 %. Die Deutschen scheinen aufgrund der hohen Zahl der nach Deutschland - als einem der wohlhabendsten EU-Länder mit den nach Dänemark und Luxemburg dritthöchsten Sozialhilfeleistungen (ca. viermal so hoch wie in Italien) und den besten Zukunfts​chancen - drängenden Asylsuchenden bezüglich der Anerkennung von Asyl
 die hartleibigsten Europäer zu sein, die auch berechtigt Asylsuchende in großer Zahl ablehnen und dann möglichst auch abschieben (1967 waren es z.B. 6.127 Türken und Kurden, die in die Türkei abgeschoben wurden; seit Oktober 1993 haben sich 32 Asylbewerber aus Angst vor drohender Abschiebung selbst getötet!), so dass jetzt sogar - zum ersten Mal - ein Kurde von dem deutschen Gericht, das seinen Asylantrag unberechtigt abgelehnt hatte und der von den türkischen Behörden nach seiner erzwungenen Rückkehr in die Türkei dort gefoltert worden war, wieder zurückgeholt worden ist. Aber üblicherweise wird dem Schicksal abgelehnter und dann abgeschobener Asylantragsteller nicht so nachgegangen, wie es in dem angesprochenen Fall durch eine Gruppe Mitleidender in Deutschland erzwungen worden war. 

Die Ausländerbeauftragte der Bundesregierung, Beck, weist in diesem Zusammenhang gerne darauf hin, dass die Bundesrepublik zwar mengenmäßig die höchste Anzahl Asylsuchender aufnehme, im europäischen Vergleich aber erst auf Platz zehn der Aufnahmeländer stehe, was eine auf die Bevölkerungsgröße bezogene Relation ausdrückt, derzufolge z.B. Schweden, die Niederlande und selbst die Ausländern gegenüber sehr restriktive Schweiz in ihrer Aufnahmebereitschaft weit vor der Bundesrepublik Deutschland liegen. 

Die Anerkennungsquote der nach unseren Gesetzen „berechtigt“ Asyl Suchenden liegt auf Grund ihrer zu engen Vorgaben für die Anerkennung des Vorliegens von Asylgründen als Verfolgung staatlicher Stellen zwischen 5-7 %. Bei Anerkennung von Verfolgung durch innerstaatliche marodierende Gruppen als Asylgrund, wie sie z.B. in vielen Staaten Schwarzafrikas und in Afghanistan geschieht, wären es ca. 50 % der Asylbewerber, die als berechtigte Asylanten anerkannt werden müßten! Asylberechtigung ist also auch ein legalistisches Definitionsproblem unserer Gesetzgebung! Die Verfolgung innerhalb des Heimatstaates durch innerstaatliche Gruppen, die staatliche Macht usurpiert haben und andere Bevölkerungsgruppen verfolgen und umbringen, wie z.B. in Ostafrika in der Auseinandersetzung zwischen den Hutus und Tutsis in Uganda und Ruanda und in den Kriegen der 15 Warlords in Somalia oder in den Stammeskämpfen in Afghanistan geschehen, löst bei uns ein – allerdings nicht mehr Asyl genanntes und darum herabgestuftes – Bleiberecht aus.

Doch die vorstehend genauer untersuchte Zahl der Asylanten ist eine andere als die der Zuwanderung durch z.B. Familienzuzug. In deutschen Bundesministerien geht man aufgrund von diesbezüglichen Anhalten - natürlich inoffiziell - davon aus, dass z.B. in der Türkei von den Eltern eines Mädchens DM 10.000,- dafür gezahlt werden, dass ein in Deutschland lebender heiratsfähiger Türke ihre Tochter zur Frau nimmt und ihr so den Zuzug in die Bundesrepublik ermöglicht. So versuchte im Januar 01 ein türkischer Vater, seine 14jährige Tochter – nach erhaltener Ausnahmegenehmigung einer türkischen Behörde, mit einem 33jährigen Deutschen aus Koblenz zu verheiraten, was das Koblenzer Standesamt unter Hinweis auf das im deutschen Recht geregelte Heiratsalter ablehnte. (Aber wenn der Vater genügend zahlt, wird in der Türkei geheiratet werden.) Anderes Beispiel:

„Scheinehe für Döner

dpa Nürnberg – Döner auf Lebenszeit hat ein türkischer Gastwirt einem Schüler (18) in Nürnberg für die Heirat seiner in der Türkei lebenden Schwester versprochen. Zudem wollte der 35-Jährige dem jungen Mann den Führerschein bezahlen und einen Urlaub sponsern, teilte die Polizei mit. Der Schüler habe sich darauf eingelassen, aber kurz nach der Heirat ging er zur Polizei. Gegen die Eheleute läuft ein Verfahren.“

(HH A 21.04.01)

Unter Einbeziehung dieser Zuzugsgewinne kam man für die Bundesrepublik dann auf einen höheren Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung - bis die große Gruppe der Kriegsflüchtlinge aus dem früheren Jugoslawien wieder in ihre frühere Heimat zurückgedrängt wurde und so 1998 das erste Mal mehr Ausländer die Bundesrepublik verließen, als zuzogen. Laut Migrationsbericht 1999 der Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen zogen 1998 insgesamt 605.000 Immigranten zu uns (davon 137.000 EU-Ausländer, 103.000 Spätaussiedler, 99.000 Asylbewerber, 63.000 durch Familiennachzug, 33.000 Werkvertragsarbeiter und 152.000 Sonstige wie Saisonarbeiter, Studenten, Auszubildende, Au-pair-Mädchen und Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Ländern), denen 640.000 Emigranten gegenüberstanden, die die Bundesrepublik (wieder) verließen: Unter dem Strich ein Bevölkerungsverlust von 35.000 Menschen. Für das Jahr 1999 entstand wieder ein positiver Zuwanderungssaldo von 118.000 Menschen, nachdem aus den EU-Staaten 137.300 Ausländer zugezogen waren, aus Jugoslawien 87.000, aus Polen 72.000, der Türkei 47.100, aus Rußland 18.800, den USA 17.600, der Ukraine 15.200, Ungarn 14.900 und Kroatien 12.300, um nur die größten Kontingente anzuführen.

Dieser Migrationsgewinn kann inzwischen schon aufgebracht sein, denn 2002 ist die Zahl der Asylbewerber von bis zu 400.000 pro Jahr in den frühen 90-er Jahren auf etwa 70.000 im Jahr gesunken. Härtere Sprachtests haben offenbar dazu geführt, dass sich auch die Zahl der Spätaussiedler auf etwa 90.000 reduziert hat.

Seit 2000 berät die Kommission der EU über Mindeststandards einer gemeinsamen Asyl- und Einwanderungspolitik - an denen CSU-Politiker wie der bayerische Innenminister kritisieren, dass durch die in diesem Zusammenhang geplante Familienzusammenführung „die Tore für die zusätzliche Zuwanderung von Hunderttausenden geöffnet“ würden. 

Aber Deutschland braucht nach UNO-Berechnungen (für alle bedeutenden Industrieländer der Welt von Anfang des Jahres 2000 aus der Abteilung für Bevölkerungsfragen) pro Jahr einen Einwanderungsüberschuß von mindestens 458.000 Menschen, um die Zahl der Erwerbstätigen langfristig auf dem Niveau von 1995 halten und so seine uns alle absichernden Sozialsysteme überhaupt irgendwie aufrecht erhalten zu können, da es in der Bundesrepublik - wie in den anderen untersuchten Industriestaaten - zu wenige im Arbeitsprozeß Stehende geben wird, die zu viele Rentner versorgen müssen! Das wäre bis 2050 ein als erforderlich angesehener Einwanderungsüberschuß von insgesamt 30 Mill. Immigranten. Das in Berlin ansässige Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hält sogar eine Zuwanderung von jährlich mehr als 600.000 Personen wenn nicht für wünschenswert, so doch für nötig (DIE WELT 02.12.04); was Jahr für Jahr eine neue, fremde Stadt von der Größe Frankfurts bedeuten würde. Das ist aber politisch nicht durchsetzbar. Da kämen zu viele Überfremdungsvorstellungen hoch.xxx 

Neueste Berechnungen – mit den ihnen anhaftenden Unsicherheitsfaktoren - lauten: Wenn vom Jahre 2000 an bis zum Jahre 2050 pro Jahr nur 200.000 Ausländer mehr in die Bundesrepublik neu zuziehen würden, als Deutsche aus- und Ausländer wieder abwandern, nähme die Bevölkerung in diesem Zeitraum trotzdem um 12 Mill. ab! Das wäre an sich nichts Schlimmes. Die Bundesrepublik ist ein Industrieland mit einer sehr hohen Bevölkerungsdichte, eine der höchsten in Europa. Man vergleiche z.B. Größe und Bevölkerung von Frankreich mit der der Bundesrepublik, deren Bevölkerungsdichte mit ca. 231 Einwohnern/km2 in etwa gleich groß ist wie die von Großbritannien (239 Einwohnern/km2), aber mehr als doppelt so groß wie die von Frankreich mit ca. 107 Einwohnern/km2. Da wären dann in der Bundesrepublik 12 Mill. Einwohner weniger mit ihrem geringeren Wasser- und Energiebedarf, ihrer geringeren Schad​stoffemission u.s.w. eine spürbare Entlastung für die Umwelt! Das Herz des Umweltpolitikers finge an zu jubeln – wenn es nicht zu alt würde. Denn die Sozialpolitiker sehen die Vergreisung der Bevölkerung in der Bundesrepublik, in ganz Europa und in allen anderen bedeutenden Industriestaaten, wie z.B. in den USA, Kanada, Japan und Australien, die wie die Staaten Europas ebenfalls in die UNO-Berechnung der Bevölkerungsentwicklung mit aufgenommen worden waren. Und aus solchen Berechnungen ergeben sich erschreckende Zahlen, die schon seit der Mitte der 60-er Jahre in ihrer Tendenz bekannt sind und die seit der Mitte der 80-er Jahre zu wirken beginnen – auch wenn die konservative Regierung der CDU sie bis zu ihrer Ablösung 1998 nicht hatte zur Kenntnis nehmen und nicht in aktive Politik hatte umsetzen wollen. „Eins ist sicher: Die Renten sind sicher“ und „Die Bundesrepublik ist kein Einwanderungsland!“, hieß es von rechts. Man wollte keinen weiteren Zuzug von Ausländern, und Bayerns jetziger Ministerpräsident Stoiber fürchtete als Innenminister seines Landes eine „Durchrassung der Gesellschaft“. Mit dieser Äußerung belegt er einen Spitzenplatz auf der nach unten offenen Niveaulosigkeits-Skala demokratischer Politiker!

Das Problem ist aber noch viel drängender, als das Lesen der vorstehenden Zahlen ahnen läßt. Es hieß eben, dass nach UNO-Berechnungen ein jährlicher Einwanderungsüberschuß von 458.000 Migranten erforderlich ist, um die Zahl der Erwerbstätigen langfristig auf dem Niveau von 1995 halten. Doch selbst nur das Halten dieser Zahl würde unser drängendstes gesellschaftspolitisches Zukunftsproblem nicht lösen. Um ein Gefühl für die Dimension des die jetzt schon lebenden jungen und die zukünftigen, noch ungeborenen Deutschen bedrängenden Problems zu erhalten, muss man sich die Entwicklung der um 1900 noch sehr schön ausgewogenen und ohne jede Bevölkerungsdelle symmetrischen, auf Grund der Bevölkerungsverluste durch zwei von den Deutschen angezettelte Weltkriege aber schon bald äußerst kopflastigen Bevölkerungspyramide anschauen, sehen und nachvollziehen, wie aus einer Pyramide ein „Atompilz“ der Alterslastigkeit der Bevölkerung wurde, der Jahr für Jahr nach oben wächst, während unten an der Basis nicht genügend nachkommt; was eine kontinuierlich abnehmende Produktivität der deutschen Volkswirtschaft befürchten lässt: älteren und alten Menschen im Produktionsprozess geht die Dynamik ihrer Jungerwachsenen-Zeit mit den Jahren verloren. Ein Land, das schnell altert, schrumpft auch schnell und läuft deswegen eher Gefahr, gegenüber den Zuwandernden in die Minderheit zu geraten. Einem Bericht einer interministeriellen Arbeitsgruppe unter Federführung des bayerischen Innenministeriums zufolge, wird Deutschland bis zum Jahre 2040 die älteste Gesellschaft der Welt sein. Etwas unanschaulicher in Worten und Zahlen ausgedrückt, als es das Bild des sich beängstigend entwickelnden Bevölkerungspilzes anschaulich vor Augen führt, erwartet uns langfristig folgende Entwicklung: Die Gesamtzahl der mittleren Altersgruppe der Zwanzig- bis unter Sechzigjährigen und damit der im Erwerbsleben Stehenden nimmt um 16 Mill. ab. Die Zahl der Sechzigjährigen und Älteren nimmt aber auf Grund zunehmender allgemeiner Langlebigkeit durch bessere Lebensverhältnisse und medizinischer Fortschritte nicht im gleichen Umfang ab! Sie steigt sogar noch um 9,9 Mill.! Die Zahl der Sechzigjährigen und Älteren wird bis 2050 von 17,9 Mill. auf 27,8 Mill. steigen, und die Notwendigkeit ihrer Versorgung wird wegen der Zunahme der Lebensdauer von im Mittelwert sechs bis acht Wochen pro Jahr noch weiter zunehmen. Die Zahl der Zwanzig- bis unter Sechzigjährigen dagegen wird von 46,5 Mill. auf 30,5 Mill. schrumpfen. Im Jahre 2000 waren also „nur“ 17,9 Mill. Versorgungsempfänger von Altersruhegeld von 46,5 Mill. sich im arbeitsfähigen Alter Befindenden – neben deren Ehefrauen und Kindern - zu versorgen, wobei von der Gruppe der Zwanzig- bis unter Sechzigjährigen wegen der Massenarbeitslosigkeit ja auch nicht längst alle arbeiten und auch noch zusätzlich versorgt werden müssen. Im Jahr 2050 werden dann aber 27,8 Mill. zu Versorgende aus der Gruppe der Sechzigjährigen und Älteren von nur noch 30,5 Mill. Arbeitenden versorgt werden müssen! Die Relation zwischen den zu versorgenden Rentnern und den arbeitenden Versorgern verschlechtert sich somit von Jahr zu Jahr. Dieser sogenannte „Altersquotient“ wird bis 2050 von 38,5 % auf 91,1 % ansteigen! Die zukünftig Arbeitenden können gar nicht so viel von ihrem Gehalt abgezogen bekommen, wie notwendig wäre, um diese Versorgungsleistung entsprechend dem dem Generationenvertrag zu Grunde liegenden Umlageverfahren zu schultern. Um allein die Renten sicher zu machen, benötigt Deutschland von 2003-2050 einen Zuzug von 181 Mill. qualifizierten Einwanderern (ARD 02.04.03 „Das Märchen von der sicheren Rente“). Darum hat die SPD-Grünen-Koalition endlich ab 2002 die Reform der Alterssicherung durch eine zusätzliche eigenständige private Zwangs-Kapitalversicherung eingeführt – eine Reform, um die sich die CDU-geführten Regierungen der letzten 16 Jahre immer gedrückt hatten, obwohl auch ihnen die Zahlen der bedrohlichen Bevölkerungsentwicklung bekannt waren. Das war der wohl wichtigste Punkt in dem vielschichtigen Reformstau der vorherigen Bundesregierungen. Vor dem, was unangenehm war, kniff man, weil es hätte Wählerstimmen kosten können, wenn die Abgabenlast weiter erhöht wird und nun jeder Arbeitende in einigen Jahren (zunächst nur?) weitere 4 % von seinem Bruttoarbeitslohn zum Aufbau einer privat finanzierten Altersversorgung abgeben muß. Aber anders läßt sich die wichtigste Folge der ungünstigen Entwicklung unserer Alterspyramide nicht mildern! Der Bevölkerungswissenschaftler Prof. Herwig Brig, der viel Arbeitskraft darauf verwandte, sich den Mund fusselig zu reden, weil insbesondere die CDU-Parlamentarier seine Cassandra-Rufe nicht zur Kenntnis nehmen und möglichst ohne eine einschneidende Reform wie bislang weiterwursteln wollten, obwohl jedes Jahr des Zögerns den dann erforderlichen Einschnitt nur um so schmerzhafter machte, hat vorgerechnet, dass, wenn man den Grad der Versorgung von 1995 für die künftigen, jetzt noch im Arbeitsleben Stehenden ohne die erforderlichen notwendigen Reformen des Sozialsystems aufrecht erhalten wollte und ausschließlich auf Einwanderung setzte, um die negativen Folgen der Bevölkerungsentwicklung für dieses System aufzufangen, bis 2050 insgesamt netto 188(!) Mill. Imigranten in die Bundesrepublik zuziehen müßten, weil ja auch die jetzt einwandernden Ausländer bald im Rentenalter wären und dann auch Rentenversorgungsleistungen erhalten müssen, was nur durch weiter verstärkten Zuzug auflösbar wäre!
 Eine so hohe Zahl an Einwanderern zu gewinnen ist aber illusionär, selbst wenn wir so viele Ausländer hierher kommen lassen wollten, um den unvermeidlichen Anstieg des ungünstigen zahlenmäßigen Verhältnisses zwischen der Gruppe der Sechzigjährigen und Älteren und der Gruppe der 15-64jährigen durch Einwanderung Jüngerer zu verhindern. Die Bevölkerung der BRD würde unter diesen Annahmen von 82 auf dann 299 Mill. anwachsen! Daher ist vermehrte Einwanderung aus dem Ausland nach den Worten des Demographen Birg angesichts der Dimension der Probleme keine Dauerlösung. Das Ziel kann nur eine durch Einwanderung abgefederte Schrumpfung der Bevölkerung unter größtmöglicher Vermeidung sozialer Grausamkeiten sein! Uns bleibt nichts anderes übrig, als dass wir uns mit schrumpfenden Altersbezügen abfinden müssen. Zuwanderung arbeitsfähiger Ausländer kann das Problem nur mildern. Aber das ist auch schon eine sehr große Hilfe!

Die UNO-Zahlen besagen weiterhin, dass aufgrund der ungünstigen Struktur der kopflastigen deutschen Bevölkerungspyramide mit sehr schmaler Basis ohne einen Zuwanderungsgewinn von 458.000 Ausländern jährlich(!) in der Bundesrepublik der Teil der arbeitenden Bevölkerung erst mit zunächst frühestens 73, dann vielleicht sogar erst 75 Jahren in Rente gehen könnte, wenn nicht unsere sozialen Sicherungssysteme zusammenbrechen sollen. (Um sich das anschaulich zu machen, nehme man einmal die größte Berufsgruppe derjenigen, deren Nervenkostüm - durch den psychischen Streß der Massierung unerzogener Kinder - beruflich am ehesten zerschlissen wird, wo folglich Frühpensionierungen aus diesem Grund unabweisbar am dringlichsten sind: diejenige der Lehrer, und stelle sich 72jährige Sportlehrer vor, die ihren 13-18-jährigen Schülern Sportunterricht erteilen und ihnen vielleicht auch noch etwas vormachend demonstrieren sollen! Aber die würden bei absehbarer sportlicher Belastung mehrheitlich mit Oberschenkelhalsbrüchen aus dem Berufsleben ausscheiden.) Bei einem geringeren Einwanderungsüberschuß - der z.B. wegen der fast gleich hohen Abwanderung von Ausländern zurück nach Bosnien oder in die USA gegenüber dem Zuzug 1999 nur ca. 28.000 Personen betrug - müßte die Pensionsgrenze sogar auf 77 Jahre angehoben werden!

Diese (natürlich mit geringen Unsicherheitsfaktoren behafteten) Zahlen 73 oder 77 errechnen sich u.a. dadurch, dass die Menschen immer länger leben und daher immer länger versorgt werden müßten, wenn sie weiterhin mit spätestens 65 Jahren Altersruhegeld beziehen würden. (Der Mittelwert des Beginns des Rentenbezuges liegt aber z.Zt. bei ca. 59 Jahren und nicht mehr bei 65 für Männer und früher 60, dann 63 für Frauen!) 1960 nahm ein Rentner seine Alterssicherung im Mittelwert 10 Jahre lang in Anspruch, heute sind es - wieder im Mittelwert - 16 Jahre. Die Rentenbezugsdauer ist somit in den letzten 40 Jahren um 60 % angestiegen! Tendenz weiterhin steigend! Eine anschauliche Zahl, die die Dramatik der Altersentwicklung verdeutlicht, wurde von einer MdB der Grünen in einem Rundfunkinterview des Deutschlandfunks genannt: Die Hälfte der Mädchen, die ab dem Jahr 2000 geboren werden, werden über 100 Jahre alt werden. Der Mittelwert der Lebenserwartung des weiblichen Teils der bundesrepublikanischen Bevölkerung stieg innerhalb eines Jahrhunderts um 14 Jahre; der männliche Teil hat eine nicht ganz so hohe Zuwachsrate aufzuweisen. Auch hier also: Tendenz weiterhin steigend! Und die „Grufties“ kann man ja nicht um ein „sozial verträgliches Früh-Ableben“ (der ehemalige Ärztekammerpräsident Vilmar) bitten, obwohl jetzt schon zwei Drittel aller Selbsttötungen von verzweifelten Älteren vorgenommen werden, denen ihr Alter und ihre damit oft verbundenen Krankheiten und die Einsamkeit unerträglich werden. Man kann der Problemlage auch nicht nach dem Motto: „Sterbehilfe statt Rente!“ in Sterbeheimen abhelfen; selbst dann nicht, wenn die Alten, denen ihr Alter nur noch zur Last wird, krankheits- und altersverfallsbedingt selber den Wunsch äußern sollten, sterben zu wollen, was ihnen unter bestimmten Voraussetzungen, wie z.B. einem unabwendbar zum Tode hin verlaufenden Krankheitsprozeß, in den Niederlanden als staatlicherseits nicht verfolgte Straftat ermöglicht wird. 

Ein weiteres äußerst wichtiges Faktum ist das dramatische Geburtendefizit der bundesrepublikanischen Bevölkerungsentwicklung. Die „Reproduktionsrate“ der Frauen beträgt in Deutschland nach 2,1 Kindern pro Frau 1950 Anfang des neuen Jahrtausends 1,3 Kinder; Platz 185 von 191 von der Weltbank untersuchten Ländern. Sie müsste aber bei ca. 2,3 Kindern pro Frau liegen, um nur den Stand der Bevölkerung zu halten! Und die Geburtenrate fällt mit zunehmender Bildung der Frauen. So verzichten vier von zehn deutschen Akademikerinnen gänzlich auf Mutterglück und Mutterstress.

Durch diese im Mittelwert äußerst niedrige Geburtenrate von 1,3 Kindern pro Frau verschiebt sich das Generationenverhältnis dramatisch; und nicht nur in dieser Generation, sondern auch in den Folge-Generationen. Es wird alterslastig: In schon weniger als 20 Jahren wird nur noch jeder Sechste in Deutschland unter 20 Jahre alt, aber jeder Dritte über 60 sein; heute ist es erst jeder Fünfte! Schon im Jahr 2035 werden die Deutschen das älteste Volk der Welt sein. Früher hatten mehr als zwei im Arbeitsprozeß Stehende einen Rentner ernährt; in absehbarer Zeit müßte ein Berufstätiger ein bis zwei Rentner ernähren. Heute stehen 100 Deutschen im erwerbsfähigen Alter von 20 bis 59 Jahren 40 Rentner gegenüber. In 50 Jahren werden es mindestens doppelt so viele Rentner sein. Das ist dann in der bisherigen Form gar nicht mehr zu finanzieren! Die mathematische Konsequenz: Entweder werden die Renten halbiert, oder es müßten sich die Beiträge der Jüngeren zur Rentenversicherung verdoppeln. Weder das eine noch das andere ist politisch umsetzbar. Die Jungen würden den Alten den „Generationenvertrag“ 
 gemäß dem Kult-Werbespruch: „‘Mein Junge – mein Stolz – meine Altersversicherung!‘ ‘Pffft!‘“, aufkündigen. 

Die einzige Chance, die Folgen der absehbaren „Renten-Lawine“ etwas abzumildern, besteht in eigener Altersvorsorge durch z.B. Zahlungen in einen privaten Rentenfonds zur Sicherung einer Zusatzzahlung aus einem Kapitalstock für die eigene Rente. Das Schneebrett hängt schon oben am Berg. Man weiß auch schon ziemlich genau, wann es losbrechen wird. Unklar ist nur, wie gewaltig die Schneemassen zu Tal donnern werden: ob sie - von einem gewissen Prozentsatz Reicher abgesehen - uns alle begraben werden, oder in welchem Umfang sich noch Lawinensperren aufbauen lassen, indem z.B. Zahlungen für Eigenvorsorge durch staatliche Prämien so attraktiv gemacht werden, dass vermehrt privat vorgesorgt wird – oder indem Migranten in ausreichender Zahl nach Deutschland geholt werden, so dass der Anteil der arbeitenden Bevölkerung gegenüber den Rentnern nicht zu ungünstig wird.

Und nicht nur das Rentensystem würde ohne eine ausreichende Zahl von Zuwanderern explodieren: Mit zunehmendem Alter stellen sich vermehrt Krankheiten ein. Es muß darum ein wachsender Betreuungsaufwand in Altenheimen und Krankenhäusern betrieben werden. Ohne entlastende Beiträge von bei uns arbeitenden jüngeren Zuwanderern würde unser Gesundheitssystem durch die Überalterung der Bevölkerung zu Tode stranguliert! Wer sollte sonst die notwendigen Kosten aufbringen? Die Rentner verbrauchen als altersbedingten finanziellen Krankheitsbedarf wesentlich mehr Geld, als ihrem Kassenbeitrag entspricht. (Darum wird bei Privatversicherungen schon in den jungen Jahren eines Mitglieds von einem Teil seiner Beiträge eine Altersrücklage gebildet, um den in späteren Jahren auftretenden finanziellen Mehrbedarf vorausschauend ansparen zu können. Aber die gesetzlichen Krankenkassen können nicht so kalkulieren. Die verließen sich auf eine gesunde Mischung der Altersgruppen innerhalb ihrer Mitgliederschaft und werden darum durch die Überalterung der Gesellschaft vor eine dramatische Herausforderung gestellt.) Wer soll den Fehlbetrag aufbringen? Er kann nur von den im Erwerbsleben stehenden gesunden jungen Menschen kommen. Darum brauchen wir jährlich bis zu 500.000 gesunde junge Menschen als Zuwanderer aus dem Ausland, um unseren Lebensstandard überhaupt halten zu können! Es würden ja nicht Rentner zuziehen, sondern Personen, die hier in den Arbeitsprozeß eintreten wollen, die hier dann ihre Steuern zahlen und ihre Sozialbeiträge leisten, mit denen die Zahlungen an die deutschen Rentner finanziert und die Krankenkassenbeiträge im Lot gehalten werden müssen! Es wurde gegen die abschottende Parole: „Das Boot ist voll!“ mit dem Bild Front gemacht: „Das Boot ist bald nur noch voller alter Leute, und wir haben niemanden mehr, der rudert!“

Diese Zahlen und Fakten sind auch an Stammtischen nicht wegzudiskutieren; daher ja auch der Aufruf des Bayerischen Ministerpräsidenten an die Deutschen, mehr Kinder zu zeugen; Fensterln als nicht nur süddeutsche Turnübung. Doch das hilft auch nicht unbedingt. Nicht nur, dass sich solche auf Jahrzehnte angelegten langfristigen demographischen Trends nicht durch ein paar Kinder mehr in einem Jahr nach einem schönen Vorjahr mit vielen lauen Sommernächten oder einem goldenen Herbst umdrehen lassen würden. Es müßten ja zusätzlich zur jetzigen negativen Geburtenrate 50 Jahre lang pro Jahr 500.000 Kinder mehr als zur Zeit geboren werden! Und das ist schon rein biologisch gar nicht möglich: Deutsche Urologen beklagen die in den letzten dreißig Jahren durch schädliche Umwelt- und andere Einflüsse dramatisch abgesunkene Spermiendichte in der Samenflüssigkeit deutscher Männer, die trotz durchaus lustvoll betriebenen Geschlechtsverkehrs eine Zeugung auf natürlichem Wege immer schwieriger und unwahrscheinlicher mache. Mühe allein genügt eben nicht! Es müßte verstärkt künstlich gezeugt werden. Jetzt schon ist fast jedes fünfte Paar auf medizinische Hilfe angewiesen, um sich seinen Kinderwunsch überhaupt einmal erfüllen zu können. Daher die Cassandrarufe der deutschen Urologen: Die Deutschen – ein „sterbendes Volk“! Würde sich nichts ändern, schrumpfte die Bevölkerung Deutschlands nach pessimistischen Schätzungen von zur Zeit 82 Mill. auf ca. 55 Mill. im Jahre 2050 und 25(!) Mill. 2100; innerhalb eines Jahrhunderts auf weniger als ein Drittel! Für Berlin wurde ein Rückgang von zur Zeit 3,3 Mill. auf 800.000 in schon 80 Jahren errechnet!!! Unsere Sozialsysteme brechen schon allein aus diesen demographischen Gegebenheiten zusammen!

Und diese Zahlen betreffen nicht nur Deutschland, sondern sind ein europäischer Trend. In 30 Jahren wird Europa ca. 100 Mill. weniger Einwohner haben. 

Das ist sogar ein weltweiter Trend innerhalb der Industrienationen, so dass langsam ein weltweiter Wettbewerb um Einwanderer einsetzen wird, den die USA, Kanada und Australien schon initiativ begonnen haben. (Japan mit seiner sehr speziellen Kultur steht etwas außen vor und bemüht sich noch nicht um Immigranten.) 

Die Frauen bekommen zu wenig Kinder. Von Hauptschülerinnen sind 24 % kinderlos, von Akademikerinnen 41 %. „Die Dümmsten haben den stärksten Trieb.“, sang Knut Kiesewetter ironisch. Das ist aber nicht der Grund für die umgekehrt proportional zum Bildungsgrad sinkende Kinderzahl der Akademikerinnen. Als Grund für diese Entwicklung wird angesehen, dass die Frauen immer besser ausgebildet werden und dann den über viele Jahre eines Studiums und vielleicht noch weitere Jahre einer Qualifizierung mühsam erarbeiteten Beruf dann auch ausüben wollen. Sie finden immer noch zu wenig Unterstützung bei ihren Männern und staatlichen Ganztags-Betreuungsangeboten, um Beruf, Haushalt, Kinder und Mann zeitlich unter einen Hut bekommen zu können. 

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung errechnete 1999, dass selbst bei einem Zuwanderungsgewinn von 13,8 Mill. Ausländern bis zum Jahr 2050 die Zahl der Gesamtbevölkerung von zur Zeit 82,3 Mill. auf 67,1 Mill. absacken werde, bei einem Zuzug von nur 7 Mill. in demselben Zeitraum auf dramatische 60,1 Mill.. Andere Quellen wie das Statistische Bundesamt geben in einer Vorausberechnung an: Bei einem jährlichen Zuwanderungsüberschuß von 200.000 Immigranten betrüge die Bevölkerungszahl im Jahre 2050 dezimierte 70,4 Mill., bei nur 100.000 Immigranten Zuwanderungsgewinn jährlich 65,0 Mill. und bei ausbleibendem Zuwanderungsgewinn werden 2050 - mit allen Ausländern zusammen - nur noch 59,0 Mill. Menschen in Deutschland leben. Wir hätten dann ein Viertel der Bevölkerung verloren, insbesondere das Viertel, das im Erwerbsleben stehen müßte, um das Überleben der Grufties zu finanzieren. Und daher der Zwang zu verstärkter Aufnahme von bis zu 500.000 Immigranten pro Jahr im ureigensten Interesse der Deutschen – auch der ausländerfeindlich gesinnten, denn auch die werden älter und wollen in ihrem Alter sozial abgesichert sein! Die einzige Konsequenz aus der Zeugungsmüdigkeit der letzten dreißig Jahre: Zuwanderung - möglichst von gut ausgebildeten Fachkräften - als Zukunftssicherung (nicht nur) des deutschen Volkes (sondern als Überlebensoption für alle Industrieländer). Doch Ausländer durch deutsche Städte jagende Neonazis, Unterschriftensammlungen gegen doppelte Staatsbürgerschaft, „Kinder-statt-Inder“-Kampagne und vielerorts überzogene Anforderungen deutscher Leitkultur haben bei den internationalen Spitzenkräften Deutschlands Ruf als fremdenfeindliches Land gefestigt: Wer geht schon in ein Land, wenn er oder seine Familienangehörigen befürchten müssen, nachts auf offener Straße zusammengeschlagen, niedergestiefelt und tot getreten zu werden!

Wer über einen „sicheren Drittstaat“ einreisen will oder bereits eingereist ist, wird bei „Aufgriff“ entweder direkt an der Grenze abgewiesen oder bei Aufgriff im näheren Grenzgebiet über die nächstliegende Grenze zurückzuschieben versucht, wenn sein Reiseweg ermittelt werden kann. Wird er erst im Hinterland aufgegriffen und kann er mit Fleiß seinen Reiseweg, seine Identität und sein Heimatland verschweigen - was oft nicht so schwer ist, da bei uns die Anwendung der Folter seit Jahrhunderten generell, also auch Ausländern gegenüber, verboten ist -, haben die deutschen Behörden ein massives und oft nicht leicht zu lösendes Problem. Da z.B. die Grenzen der entkolonisierten Länder in Afrika nicht nach Volkszugehörigkeit, sondern nach den vormaligen Besitzständen der Kolonialmächte teilweise auf der Berliner Konferenz 1866 mit dem Lineal gezogen worden sind, hilft es auch nichts, wenn die Stammeszugehörigkeit einer Person durch Sprachwissenschaftler mittels eines mit hohem Aufwand zu erstellenden Gutachtens geklärt werden kann. Die danach in Betracht kommenden Heimatstaaten verweigern zum Teil die Aufnahme eines aus der Bundesrepublik abzuschiebenden Flüchtlings mit dem Hinweis darauf, dass der avisierte rückkehr​unwil​lige Flüchtling als Stammeszugehöriger zu einem bestimmten, durch Grenzziehung geteilten Volk ja genau so gut Einwohner des Nachbarstaates sein könne.

Mit Ausnahme der PDS forderten alle anderen Bundestagsparteien in ihren Wahlprogrammen zur Bundestagswahl 98 eine harmonisierte europäische Asylrechtsregelung mit vereinheitlichten Leistungen und einer fairen europaweiten Lastenverteilung - wobei die Grünen die Forderung erhoben, dass eine gesamteuropäische Regelung - gemessen am relativ großzügigen deutschen Standard - nicht zu einem „Abbau von Rechten“ führen dürfe.

Das geltende, von seiner Zielrichtung her dem jahrzehntelangen millionenfachen Mißbrauch steuernde reformierte Asylrecht wird von Bündnis 90/Grüne und der PDS abgelehnt. Beide Parteien erheben die Forderung nach „Wiederherstellung des Grundrechts auf Asyl“. Das hatte uns aber als Höchststand im Jahre 1992 über 438.000 Asylsuchende beschert. (Zum Vergleich: 2001 waren es „nur“ noch 99.000, von denen 5.500, also 5,6 % als Asylsuchende anerkannt wurden.)

Die Flüchtlinge werden von den Ausländerbehörden in folgenden Gruppen zusammengefaßt:

Konventionsflüchtlinge leiten ihre Rechtsstellung aus der Genfer Flüchtlingskonvention vom 28.07.51 ab. Die Signatarstaaten dieser Konvention erkennen Personen als schutzbedürftig an, die sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung außerhalb des jeweiligen Landes befinden, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen und die den Schutz dieses Staates nicht in Anspruch nehmen können oder wegen vorgenannter Befürchtung nicht in Anspruch nehmen wollen.

Kontingentsflüchtlinge sind im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge. Ihnen wird ein dauerhaftes Bleiberecht in der Bundesrepublik Deutschland gewährt, ohne dass sie sich zuvor einem Anerkennungsverfahren unterziehen müssen.

Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge sind Flüchtlinge aus Ländern, in denen Krieg oder Bürgerkrieg herrscht. So definierte Flüchtlinge werden ohne Einzelfallprüfung (nur) vorübergehend aufgenommen, wenn sie keinen sonst eine Einzelfallprüfung auslösenden Asylantrag stellen, oder einen diesbezüglich schon gestellten Antrag zurücknehmen. Als bitterer Tropfen für die Möglichkeit der vereinfachten, quasi summarischen Statusgewährung wird ihnen nur ein befristeter Status an einem bestimmten Ort in einem bestimmten Bundesland gewährt, damit die Bundesländer die Möglichkeit einer gleichmäßigen Verteilung der Unterbringungslasten nach einem unter ihnen abzusprechenden Verteilungsschlüssel haben.

Die 2,7 Mill. Ausländer mit befristetem Aufenthaltsstatus, deren größte Gruppe die Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge sind, gelten aber nach der Neuregelung im Gegensatz zu Asylbewerbern als von vornherein aufenthaltsbefugt und dürfen sich daher – ohne die bisherige Wartezeit von drei Monaten und die Nachrangigkeitsprüfung - sofort Arbeit suchen. 

De-facto-Flüchtlinge bilden die größte Flüchtlingsgruppe. Sie setzt sich zusammen aus Personen, die keinen Asylantrag gestellt haben, oder deren gestellter Asylantrag rechtskräftig abgelehnt worden ist. Nach den Ausländer- und Asylgesetzen hätten sie die Bundesrepublik Deutschland zu verlassen. Ihre Abschiebung wurde aber vorübergehend ausgesetzt, weil in ihrem Herkunftsland, z.B. dem Kosovo, Uganda, Ruanda, ..., eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben und/oder Freiheit dieser Flüchtlinge besteht, oder weil dringende humanitäre bzw. persönliche Gründe ihre vorübergehende weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erforderlich machen.

Heimatlose Ausländer sind hauptsächlich Personen, die während des Zweiten Weltkrieges verschleppt worden sind; oder deren Nachkommen, soweit sie nicht eingebürgert wurden.

Diese Flüchtlinge bedürfen, um sich berechtigt hier aufhalten zu können und sich nicht in der Illegalität verstecken zu müssen, einer Aufenthaltsberechtigung; so der rechtliche Oberbegriff für alle aufenthaltsbewilligenden staatlichen Maßnahmen. Die Aufenthaltsberechtigung von Personen dieser vorgenannten Flüchtlingsgruppen und von in das Land geholten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Ländern regelt ein vielfach gestuftes recht rigides Aufenthaltsrecht mit (im Zuge der Neufassung 2002 bis zum Urteil des BVerfGs zunächst abgeschaffter) Duldung und Aufenthaltsgenehmigungen unterschiedlicher Begünstigungsgrade, gegen das sich die Kirchen 1997 in ihrem Aufruf „Gemeinsames Wort der Kirchen zu den Herausforderungen durch Migration und Flucht: ‘... und der Fremdling, der in deinen Toren ist‘“ wandten, als sie verlautbarten: „Es geht nicht an, Ausländer maßgeblich aus der Perspektive der Gefährdung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung zu betrachten und ihre persönlichen Bedürfnisse dem staatlichen Interesse an der Gefahrenabwehr unterzuordnen und damit den Schutz der personalen Würde hintanzustellen.“ Die ausländerpolitischen Fragen müßten „... zuvörderst unter den Gesichtspunkten von Menschenwürde, Arbeitsrechten, Familienschutz und Verhältnismäßigkeit gesehen und einer Lösung zugeführt werden.“ 

Die gesetzliche Regelung der Aufenthaltsberechtigungen im einzelnen:

Noch keine Aufenthaltsgenehmigung im Sinne des Ausländergesetzes ist die Aufenthaltsgestattung. Sie ist der Aufenthaltsstatus, den Asylbewerber zur Durchführung ihres Asylverfahrens in der Bundesrepublik auf Antrag erhalten - wenn sie nicht das Pech haben, zu schnell abgeschoben worden zu sein. Wird ein Asylbewerber am Ende seines Verfahrens als Asylberechtigter im Sinne des Grundgesetzes anerkannt, erhält er eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis; wird er (nur) als Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 mit ihrem Zusatzprotokoll von 1967 anerkannt, erhält er eine Aufenthaltsbefugnis.

Eine Duldung ist keine Aufenthaltsgenehmigung, sondern hat nur den Inhalt, dass der Staat auf eine Abschiebung des/der betroffenen Ausländers/Ausländerin verzichtet. Eine Duldung wurde daher als „zweitklassiger Aufenthaltstitel“ angesehen und betraf 2003 rund 226.500 Personen. Sie konnte auf Antrag erteilt werden, wenn die jeweilige Person eigentlich rechtlich verpflichtet war, die Bundesrepublik zu verlassen, sie aber nicht abgeschoben werden konnte, weil dem rechtliche oder tatsächliche Hindernisse entgegenstanden, wenn z.B. der Heimatstaat die Person nicht aufnehmen wollte, oder ihr im Heimatstaat der Tod, die Todesstrafe oder Verstümmelung drohte. Eine Duldung wurde nie in eine irgendwie abgesichertere Aufenthaltsgenehmigung umgewandelt: Der (nur) geduldete Ausländer sei an sich ja zur Ausreise verpflichtet, komme dieser Verpflichtung aber nicht nach. Darum könne eine Duldung auch nicht durch Verstreichen einer langjährigen Frist zu einem gesicherteren Aufenthaltsrecht erstarken. 

Verläßt eine hier geduldete Person die Bundesrepublik, und sei es nur für einen Kurzurlaub über die Grenze, dann darf sie nicht wieder einreisen! Mit der Ausreise erlosch die (2002 bis zum Urteil des BVerfGs abgeschaffte) Duldung automatisch: Wer in ein Nachbarland einreist, könne ja dann da geduldet werden! Das Problem tauchte z.B. in den Fällen auf, in denen ein/e Schüler/in ohne diese Rechtskenntnis arg- und ahnungslos an einer Klassenreise in das Ausland teilgenommen hatte und dann mit den Klassenkameraden wieder nach Deutschland einreisen wollte oder an einem von einer unserer Schulen veranstalteten Austauschprogramm für ein Jahr in z.B. die USA teilgenommen hatte und an die Schule und zur Familie zurückkehren wollte. Die Schüler und ihre Eltern waren davon ausgegangen, dass, wenn eine unserer staatlichen Stellen - die Schule - hinter dieser Klassenreise stehe, dann selbstverständlich unser Staat die Teilnahme an der Schulveranstaltung nicht gegen diese/n Schüler/in verwenden werde. Aber Behörden denken nicht menschlich logisch! Das aus Unkenntnis entstandene Verlassen des Gebietes der Bundesrepublik wurde bei der Rückkehr gegen diese Personen verwandt: sie durften nicht mehr einreisen, obwohl die restliche Familie weiterhin hier lebte und arbeitete, keinem zur Last fiel und die Schule diese/n Schüler/in gerne behalten wollte.

Zuletzt wurden bei uns auch Ausländerinnen durch ein solches Bleiberecht der Duldung geschützt, wenn ihnen - wie pro Jahr ca. 2 Mio. anderen Frauen dort auch - in ihrem Heimatland die von ihren hier lebenden Eltern veranlaßte (ihre primären Geschlechtsmerkmale verstümmelnde) Beschneidung und teilweise verengende Vernähung des Restes droht, wie sie z.B. in 28-30 Staaten Afrikas - per Rasierklinge oder Glasscherbe, ohne Betäubung und wegen der Wundinfektionen zu einem Drittel mit tödlichem Ausgang - fast ausnahmslos der Fall ist. In Afrika sind rund 130 Mill. Frauen beschnitten. Trotzdem sind die Beschneidungen – neben Aids – das größte Tabu-Thema Afrikas. Das geschieht nicht nur innerhalb moslemisch geprägter Bevölkerungsgruppen - ohne dass der Koran das verlangte, denn nur die harmlose Beschneidung der Männer durch Abtrennen der Vorhaut ist religiöse Pflicht, die Beschneidung der Frauen dagegen ist „nur“ (von den Männern seit Jahrtausenden) erwünscht. In Ägypten z.B. sind ca. 95 % aller Frauen verstümmelt, auch die Töchter koptischer Christen müssen diesen bestialischen Brauch über sich ergehen lassen - obwohl ihre Mütter, Großmütter und Ahninen seit ca. 4.000 Jahren am eigenen Leib und an der eigenen Seele schmerzhaft und mit lebenslang bleibenden Traumen erfahren haben, was eine solche Beschneidung für Körper- und Seelenqualen auslöst! 1997 hob der ägyptische Staatsgerichtshof das zwischenzeitlich ergangene Verbot der Beschneidung von Mädchen wieder auf. Das Unterlassen der Beschneidung führe zu „extremen Gesundheitsproblemen der Mädchen und widerspreche den Überlieferungen des Propheten. Anfang 1998 verbot das Oberste Verwaltungsgericht die „Tahara“ (Beschneidung von Mädchen) erneut. 

Ähnlich ist es in anderen Ländern Schwarzafrikas. In Somalia sind rund 90 % aller Frauen durch diesen archaischen Brauch seit Jahrtausenden verstümmelt. In dem Land hat es im letzten Jahrzehnt praktisch keine Staatlichkeit mehr gegeben, keine öffentliche Verwaltung, kein Gerichtswesen, ... . Warlords regierten kleinere Einflußgebiete mit brutaler Gewalt. Wer konnte, floh aus der Anarchie, vor der auch die UN-Truppen kapitulieren mußten, und beantragte irgendwo Asyl oder wenigstens ein irgendwie geartetes Bleiberecht. Ein großer Teil der somalischen Parlamentarier war in das europäische Ausland geflohen – und ist hier mit europäischem Gedankengut bekannt geworden. Bei dem 2001 beginnenden Aufbau einer neuen Staatlichkeit in Somalia kommen diese Leute zurück und wollen als eine der ersten gesellschaftlich einschneidenden Maßnahmen durch ein Gesetz das Verbot der Genitalbeschneidung von Frauen durchsetzen. 

Aber nicht bei allen hier in Europa lebenden Afrikanern hat dieser Umdenkungsprozeß eingesetzt. Viele der hier in Europa lebenden Eltern fühlen sich trotz des selbst erlebten Leides der Ehefrauen unter einem solchen kulturellen und soziologischen Druck durch die eigene Großfamilie, durch Freunde und Nachbarn aus dem Heimatland, dass sie glauben, ihre Töchter - teilweise unter falschen Vorspiegelungen oder sogar gegen deren Willen – in einem so deklarierten „Urlaubsaufenthalt“ in ihre Heimatländer bringen zu sollen, um dann dort die hier nicht erlaubten Beschneidungen vornehmen zu lassen. 

Beschneidungen an Mädchen auch in Deutschland 

Bonn (dpa) - Auch in Deutschland lebenden afrikanischen Mädchen drohen nach Darstellungen von Organisationen und Initiativen verstümmelnde Genital-Beschneidungen. Rund 6000 Mädchen seien potenzielle Opfer, außerdem lebten rund 35000 beschnittene Migrantinnen in Deutschland. 

Die Vorsitzende des Vereins Intact, Christa Müller, appelierte vor allem an Gynäkologen, Hebammen, Kinderärzte, Erzieher und Lehrer, nicht die Augen vor dem Thema und den für die Opfer damit verbundenen körperlichen und psychischen Leiden zu verschließen. 

Es gebe Hinweise und Verdachtsfälle, dass auch in Deutschland solche Beschneidungen «im Geheimen» vorgenommen würden, erläuterte Müller. Allerdings sei der Nachweis schwierig. Dem stünden uneinsichtige Familien und auch rechtliche Schranken beim Kindschaftsrecht entgegen. «Kinder werden in Deutschland immer noch zu sehr als Eigentum ihrer Eltern betrachtet.» In Deutschland könnten solche Eingriffe als Körperverletzung oder Kindesmisshandlung strafrechtlich verfolgt werden. Bisher ist laut Müller allerdings noch kein einziger Fall zur Anklage oder vor Gericht gekommen. 

Nach Darstellung der Frauenorganisation Terre des Femmes ist es eine «Tatsache», dass auch in Einwanderungsländern wie Deutschland solche «Genitalverstümmelungen» praktiziert werden oder die Mädchen hierzu in ihre Heimatländer gebracht werden. Die Organisation für Frauenrechte fordert auch die Anerkennung der Flucht vor «Genitalverstümmelung» als Asylgrund. 

Nach Angaben von Terre des Femmes werden weltweit täglich mehr als 6000 Mädchen «an ihren Genitalien verstümmelt». Gegenwärtig seien mehr als 150 Millionen Mädchen und Frauen betroffen, davon zum größten Teil in Afrika, wo der Brauch in 30 Ländern praktiziert werde. Bei dem nach traditionellen Bräuchen oder einem missinterpretierten Islam begründeten Eingriff wird fast immer die Klitoris zum Teil oder vollständig amputiert, darüber hinaus werden oft zusätzlich die inneren Schamlippen teilweise oder komplett entfernt. Die äußeren Schamlippen werden in etwa 15 Prozent der Fälle so vernäht, dass nur noch eine kleine Öffnung bleibt. 

(www.pipeline.de 06.05.04)

So bedrohten Mädchen und Frauen wurde zuletzt ein geduldetes Bleiberecht gewährt.

Nach der Neufassung des - vom BVerfG 2002 wegen der für verfassungswidrig erklärten Abstimmung im Bundesrat aufgehobenen - Zuwanderungsgesetztes sollte der Status der Duldung abgeschafft werden. (Es sollte nur noch die zwei Aufenthaltstitel befristete Aufenthaltserlaubnis und unbefristete Niederlassungserlaubnis geben.) Bürgerkriegsflüchtlinge, Opfer geschlechtsspezifischer oder nichtstaatlicher Verfolgung sollten entsprechend einem EU-Beschluss eine humanitäre Aufnahme und damit einen Abschiebeschutz erhalten, der den von der Genfer Flüchtlingskonvention gesteckten Rahmen ausfüllt. 

Eine Aufenthaltsbewilligung ist eine Aufenthaltsgenehmigung, die nur für einen bestimmten, seiner Natur nach vorübergehenden beruflichen oder familiären Zweck entsprechend der Dauer des Zwecks befristet erteilt wird. Nach Wegfall des Zwecks, z.B. Fußballbundesliga-Vertrag, saisonaler Einsatz polnischer Erntehelfer, weil die dazu herangezogenen deutschen arbeitslosen Sozialhilfeempfänger zu (gewollt?) unfähig sind, oder der Aufenthalt ausländischer Studenten zum Zwecke der Aufnahme eines Studiums zur späteren bei uns erworbenen qualifizierten Berufsaufnahme in ihrem Heimatland, müssen die Ausländer dann (theoretisch) die Bundesrepublik Deutschland wieder verlassen. Von den 350.000 im Jahre 2000 erteilten Aufenthaltsgenehmigungen für neue Zuzügler betrafen allein 270.000 polnische Saisonarbeiter für die Landwirtschaft. 2003 gab es nur noch 325.100 Aufenthaltsbewilligungen für z.B. die Aufnahme eines Studiums.

Es gibt für diesen Status keine unbefristete Verlängerung. Aber als Entwicklungshilfe gedachte in Deutschland ausgebildete Ärzte und Ingenieure z.B., die nach ihrer Ausbildung der ursprünglichen Idee nach ihre hier erworbenen Kenntnisse ihrer Heimatbevölkerung zur Verfügung stellen sollten, indem sie dort Kranke behandeln oder Industriebetriebe (mit während ihres Studiums hier kennengelernten) deutschen Maschinen aufbauen - was durchaus ganz eigennützig als entwicklungspolitischer Exportförderungsfaktor zu Gunsten der deutschen Industrie und damit der hiesigen Arbeitsplätze gedacht ist -, versuchen nach ihrem Studium nicht nur vereinzelt, in Deutschland bleiben zu können. Mancher hochspezialisierte ausländische Arzt arbeitet nach seiner Ausbildung halt lieber in unserem hoch entwickelten Gesundheitssystem, als mit den Mängeln in dem unterentwickelten Gesundheitssystem seines Heimatlandes um Medikamente und einfachste medizinische Bedarfsartikel wie Verbände, Einfachspritzen u.s.w. kämpfen zu müssen. 

Die 2003 für 264.000 Personen erteilte Aufenthaltsbefugnis ist eine von den obersten Landesbehörden erteilte Aufenthaltsgenehmigung für einen von den Behörden bestimmten Wohnort, die aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland auf Antrag erteilt wird, wenn die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis als ausgeschlossen angesehen wird. Sie wird vorwiegend Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen gewährt, die keinen Asyl​antrag stellen (dürfen), weil sie nur vorübergehend in Deutschland Schutz suchen (sollen). Eine solche Aufenthaltsbefugnis ist - im Gegensatz zur zuvor angesprochenen Aufenthaltsbewilligung - grundsätzlich verlängerbar. Die Dauer der Gewährung hängt davon ab, ob die humanitären Gründe, die zu ihrer Bewilligung führten, weiterhin bestehen, z.B. die Vernichtung von Dörfern im Kosovo durch zum Teil als Polizeikräfte getarnte serbische Truppen. Eine Aufenthaltsbefugnis ist - wie eine Aufenthaltsbewilligung - ein zweckgebundener Aufenthaltstitel. Bei einer Aufenthaltsbefugnis ist aber ungewiß, ob und wann der Aufenthaltszweck entfällt. Ein konkretes Beispiel war, wann die serbischen Kriegshandlungen im mehrheitlich albanisch bevölkerten Kosovo aufhören würden. 

Ist die Aufenthaltsbefugnis abgelaufen und wird sie nicht verlängert, dann wird der Ausländer nur noch maximal für ein Jahr hier geduldet. 

Eine Aufenthaltsbefugnis kann eine der Vorstufen für einen möglichen Daueraufenthalt sein. Den strebt nach einiger Zeit ein Teil der hier aufgenommenen Flüchtlinge an. Die bis 1998 von der CDU geführte Bundesrepublik Deutschland vertrat aber in der Person des damaligen Bundesinnenministers die Meinung, dass die Gäste nach der politischen Beruhigung in ihrem Heimatland dorthin zurückzukehren und ihre zerstörten Gebiete wieder aufzubauen hätten – obwohl die zuvor schon ausführlich zitierten demografischen Berechnungen allgemein anerkannt sind, dass wir in Deutschland in den kommenden Jahren pro Jahr(!) eine Zuwanderung von ca. 500.000 Ausländern benötigen werden, um unsere Sozialsysteme wie insbesondere Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung aufrecht erhalten zu können, da die deutschstämmige Bevölkerung nicht ausreichend für Nachwuchs sorgt und vergreist. Es wird nicht genügend junge Deutsche im arbeitsfähigen Alter geben, dass davon die Renten an die aus dem Arbeitsprozeß Ausgeschiedenen gezahlt werden können, auch nicht, wenn - wie schon erwogen - der Eintritt in das Rentenalter nach UNO-Berechnungen grundsätzlich von zunächst 67 auf bis zu 73 Jahre heraufgesetzt würde. 

Wenn sich die Ansichten der (Bürger-)Kriegsflüchtlinge nicht mit der des Bundesinnenministers und seiner Länderkollegen decken, kommt es nach Ablauf der Geltungsdauer der Aufenthaltsbefugnis zu Zwangsabschiebungen, vor denen sich manche Flüchtlinge und Flüchtlingsfamilien durch Flucht in ein „Kirchenasyl“ zu retten trachten. Nun leben die Kirchen nicht in einem rechtsfreien Raum und können sich letztlich nicht über die staatlichen Gesetze hinwegsetzen, aber die politische Führung hielt es bisher nicht für opportun, eine Kirche durch Polizeikräfte stürmen und die Ausweisungsbedrohten zu ihrer „Verbringung in Abschiebehaft“ aus dem Kirchenasyl rausholen zu lassen. Keine Polizeiknüppel unter dem Kreuz! Das erinnerte zu sehr an Christi Passion.

Bei mindestens 10 % der Kirchenasylanten wurde während ihres Kirchenasyls durch unsere Gerichte dann doch festgestellt, dass die dort Asyl Suchenden rechtsfehlerhaft hatten zwangsausgewiesen werden sollen und zu recht ihren Aufenthaltsstatus innehatten, der ihnen nicht hätte aberkannt werden dürfen! So wurde in vielen Fällen durch Kirchenasyl teilweise nachträglich nicht wieder gutzumachendes staatliches Unrecht verhindert. Engagierte Bürger müssen aber nötigenfalls auch die Folgen ihres unbezweifelbaren Rechtsbruchs tragen. So wurde vom AG Papenburg ein katholischer Pfarrer „zu einer Verwarnung mit 4.000 Mark Strafvorbehalt verurteilt, weil er einer neunköpfigen kurdischen Familie Kirchenasyl gewährt hatte“ (HH A 18.05.01). Formaljuristisch ist die Gewissensauflehnung gegen (gerade geltendes) „Gesetz“ und „Recht“ sicher immer ein Rechtsbruch. Gerade deswegen kann sie eine Heldentat sein!

Die größte Gruppe dieser Flüchtlinge, die Bürgerkriegsflüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina, mußten Deutschland seit Herbst 1996 schrittweise wieder verlassen. Ab diesem Datum mußten alleinstehende Personen und Ehepaare in ihre - zerstörte und durch die Zwangsumsiedlungsaktionen der Serben zu nunmehr serbisch bevölkertem Gebiet gemachte - Heimat zurück, von wo sie von den inzwischen dort angesiedelten Serben wieder vertrieben wurden und im Land umherirrten, bis sie dann durch das Einschreiten der NATO die Oberhand gewannen und nun ihrerseits die Vertreibungen und Ermordung von Serben vornahmen.

Eine befristete Aufenthaltserlaubnis ist eine erste Grundlage für einen möglichen späteren Daueraufenthalt. Die befristete Aufenthaltserlaubnis wird ohne Bindung an einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt. Häufiger Fall der Beantragung einer solchen Aufenthaltsgenehmigung ist der von mit Deutschen verheirateten Ausländer/inne/n  - oder in letzter Zeit zunehmend auch gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften, die bisher ja nicht dem Schutz des Art. 6 GG unterstehen. Unter dem auf Art. 2 I GG bezogenen Gedanken der Achtung der sexuellen Identität und dem durch Art. 8 I Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) garantierten Schutz des Privatlebens haben das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) und das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen festgestellt, dass der Schutz und die Verwirklichung des durch das GG und die EMRK gewährleisteten Persönlichkeitsrechts ein ganz erhebliches privates Interesse begründen, das dazu führt, den Aufenthalt des ausländischen Partners zu gestatten.

Eine solche befristete Aufenthaltserlaubnis, die 2003 an 1.648.900 Personen vergeben worden war, wird in der Regel für 3 Jahre erteilt. In Fällen, in denen der Aufenthalt nur aufgrund der Eheschließung möglich ist, z.B. bei ehemaligen Asylbewerber/inne/n und Studenten/Studentinnen, die hier bleiben wollen, wird die Aufenthaltserlaubnis häufig nur für ein Jahr oder einen noch kürzeren Zeitraum erteilt. 

(Erfolgte die Eheschließung während eines nicht-legalen Aufenthaltes, muß der/die ausländische Ehepartner/in in der Regel zunächst wieder ausreisen und dann im Herkunftsland ein Visum zur Familienzusammenführung beantragen - was sie/er inzwischen relativ unproblematisch bekommt, da laut Art. 6 GG Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des Staates stehen. Erst dann wird eine Aufenthaltserlaubnis erteilt. 

Davon trennen die Juristen als Freunde des gespaltenen Haares den Fall einer Einreise zum Zwecke der Eheschließung. Auf eine Einreise aus diesem Grund besteht kein Rechtsanspruch. Dann müssen die beiden zunächst im Ausland heiraten. Na und?)

Ein noch größeres Problem hatten die Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft zwischen einer Deutschen und einem Ausländer mit ungesichertem aufenthaltsrechtlichen Status, z.B. als Asylbewerber oder Inhaber einer bloßen Aufenthaltsbefugnis: Wenn in eine solche nichteheliche Lebensgemeinschaft ein gemeinsames Kind hineingeboren wurde, hatte der nichtsorgeberechtigte ausländische Partner nach dem Ausländergesetz keinen Anspruch auf eine automatische Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. Ihm stand nach dem Ausländergesetz bis zu seiner Änderung vom 29.10.97 kein Aufenthaltsrecht auf der Grundlage der familiären Verbindung mit dem Kind zu. Er konnte durch Ausweisung daran gehindert werden, seinen Beitrag für das psychisch gesunde Aufwachsen des Kindes in der Gemeinschaft mit beiden Eltern zu leisten. Erst das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) löste auf der Grundlage von Art. 6  GG: „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“ - der von den Ausländerbehörden in ihrer rigiden Ausländerpraxis nicht in dem gebotenen grundrechtskonformen Wortlaut und Umfang zur Kenntnis genommen worden war -, das Problem durch zwei Entscheidungen. Es wurde für Recht erkannt, dass ein ausländischer Vater Anspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis haben kann, wenn und solange der Vater mit dem Kind und der Mutter zusammenlebe und seine elterliche Verantwortung trotz Fehlens eines Elternrechts voll übernehme. Für ein kleines Kind sei die Trennung von dem Vater selbst nur für ein paar Monate, um von dem Ausland aus die fehlende Aufenthaltserlaubnis zu beantragen, „unzumutbar“. Nach der auf Grund der Rechtsprechung des BVerfGs erfolgten Änderung des Ausländergesetzes 1997 kann nun dem nicht sorgeberechtigten Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn die familiäre Lebensgemeinschaft schon im Bundesgebiet und nicht in einer „Pendelpartnerschaft“ zwischen den Ländern der Partner gelebt wird. Diese vom Gesetzgeber nicht zu Ende gedachte Lösung des Problems gab den Ausländerbehörden die Möglichkeit, weiterhin entgegen dem ausdrücklichen (und von mir vorstehend hervorgehobenen) Wortlaut des Art. 6 GG zu handeln und nicht von sich aus eine Ermessensreduzierung auf die allein richtige grundgesetzkonforme Auslegung der ausländerrechtlichen Bestimmung anzunehmen, nach der die Aufenthaltserlaubnis zu erteilen ist. Auch nach der Neufassung des Ausländergesetzes 1997 mußten von Ausweisung bedrohte ausländische Väter - sogar in Eilanträgen - das BVerfG anrufen und dann teilweise durch den Spruch des BVerfGs aus der Abschiebehaft, in die sie schon genommen worden waren, oder aus dem schon abflugbereiten Flugzeug wieder herausgeholt werden. 

Für einen in dieser Sache neutralen Juristen kann nicht strittig sein, dass der Ausländerbehörde nicht das Recht zugestanden werden kann, indirekt den grundgesetzlichen Schutz für Familien auflösen zu dürfen. Die Verwaltung steht nicht über dem Grundgesetz!

Ein Wunsch, erfüllt, gebiert augenblicklich Junge: Was ist für gerade „werdende“ Eltern? Hat das Ungeborene auch schon das Recht auf einen zukünftigen Vater – der für die Kinder Alleinerziehender auch nicht existent ist? Soll eine Schwangerschaft - eventuell mit unsicherer Vaterschaft - auch schon als ein hinreichendes Abschiebehindernis gewertet werden?

Mit Zunahme der Aufenthaltsdauer verfestigt sich der Aufenthaltsanspruch, wenn nach mindestens fünf Jahren einer zuvor befristet erteilten Aufenthaltsgenehmigung dann eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis als erste Stufe der Verfestigung erteilt wird. 2003 hatten 1.996.800 Personen diesen rechtlichen Status inne.

Nach der Neuregelung durch das Zuwanderungsgesetz tritt für Ausländer, denen nach der Genfer Konvention Abschiebeschutz zuerkannt wurde, und für Asylberechtigte eine „Verfestigung“ jetzt schon nach drei Jahren ein. Beide Gruppen dürfen uneingeschränkt arbeiten.

Diese Form der Aufenthaltsgenehmigung können z.B. ausländische Ehepartner nach zur Zeit gültiger Regelung nach drei Jahren Aufenthalt und Fortbestand der ehelichen Lebensgemeinschaft erhalten. In Deutschland wurden 1996 insgesamt 427.297 Ehen geschlossen, bei denen in 57.544 Fällen Deutsche ausländische Ehepartner geheiratet haben. Zusammen mit den in Deutschland geschlossenen Ehen, in denen keiner der Partner die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ist jede sechste Eheschließung binational. 

Ein eigenständiges Aufenthaltsrecht hat der/die ausländische Partner/in nur dann, wenn die Ehe mindestens vier Jahre (in Härtefällen nur drei Jahre) in der Bundesrepublik Deutschland Bestand gehabt hat. So lange sind z.B. die per Katalog bestellten Osteuropäerinnen (1996: 5.295 Polinnen, 3.355 ehemalige Jugoslawinnen, 1.952 Russinnen, 1.481 Rumäninnen) oder (1.566) Thailänderinnen und (937) Türkinnen auf die Gnade ihres Paschas angewiesen, die oft durch unangemessenes Wohlverhalten (nicht nur im Ehebett) erdient werden muß. 

Es passieren aber auch schwerste Mißhandlungen durch deutsche Sadisten, denen diese Frauen aus aufenthaltsrechtlichen Gründen so gut wie schutzlos ausgeliefert sind. (Vergleichszahlen für Heiraten deutscher Frauen mit ausländischen Männer: 5.850 ehemalige Jugoslawen, 3.720 Türken, 1.1724 Italiener, 1.165 US-Amerikaner, 936 Österreicher, ...)

Eine Aufenthaltsberechtigung ist im Rahmen des Ausländergesetzes der beste und sicherste Aufenthaltsstatus. 2003 verfügten 783.000 Personen über diesen rechtlichen Status. Die Aufenthaltsberechtigung kann unter weiteren Voraussetzungen - wie: gesicherter Lebensunterhalt, 60 Monate Beitragszahlung in die Renten- oder eine Lebensversicherung, damit der-/diejenige nicht den deutschen Alterssicherungskassen zu schnell zur Last fällt, kein Ausweisungsgrund vorhanden, keine Verurteilung wegen einer begangenen Straftat in den letzten drei Jahren, deutsche Sprachkenntnisse und ausreichender Wohnraum - nach mindestens achtjährigem Besitz einer Aufenthaltserlaubnis oder nach drei Jahren einer Aufenthaltserlaubnis und vorheriger Aufenthaltsbefugnis erteilt werden. Sie wird zeitlich und räumlich unbeschränkt ausgesprochen.

Einem türkischen Ehepaar gegenüber ist aber 1998 nach über 30jährigem „unauffälligem“ Aufenthalt trotz dieses schon jahrelang erreichten abgesicherten Status’ eine Ausweisung ohne Rückkehrrecht - wie Kritiker berechtigt vorbringen: „in Sippenhaft“  - ausgesprochen worden, weil ihr schwerkrimineller minderjähriger Sohn „Mehmet“ hier schon in den letzten drei Jahren vor Eintritt der erst mit 14 Jahren beginnenden Strafmündigkeit als Serientäter zwar nur 5 Klassen geschafft, aber 62 teilweise als Verbrechen qualifizierte Straftaten begangen hatte. Eine erneute Raubstraftat nach seinem 14. Geburtstag war eine zuviel. Das Verwaltungs- und das Oberverwaltungsgericht München bestätigten die Rechtmäßigkeit der ihn betreffenden Ausweisungsanordnung. Damit war es den bayerischen Behörden aber nicht genug. Als rechtliche Neuheit wurde nun auch den hier 30 Jahre lang „unbescholten“ gelebt habenden Eltern gegenüber eine Ausweisungsverfügung erlassen: Weil sie ihren Sohn nicht ordentlich erzogen und nicht im Griff haben, hätten sie ihre Erziehungspflicht verletzt und müßten mit ihrem unsere öffentliche Ordnung erheblich gefährdenden Sohn die Bundesrepublik Deutschland verlassen - der hier bei uns in unserer deutschen Gesellschaft zum Serienstraftäter dissozialisiert worden ist. Das ist nicht nur insofern ungewöhnlich, weil jetzt das erstemal in Deutschland Eltern in die Haftung für das Un-Wohlverhalten ihres mißratenen Kindes einbezogen werden sollten, sondern auch deswegen, weil schon fast üblicherweise türkische Eltern ihre zu mißratenen Kinder aus der Schußlinie der bundesrepublikanischen Behörden zu bringen und vor Strafverfolgung zu schützen suchen, indem sie die unlieben Kleinen bei heimischen Verwandten ihrer Großfamilie unterzubringen trachten. Die scheinen in diesem Fall nicht vorhanden gewesen zu sein - oder das Risiko der Aufnahme des Serienstraftäters gescheut zu haben. Die Zwangslage der Eltern: Sie sind nicht im Rentenalter, der Vater verlöre aber hier seinen Arbeitsplatz bei BMW, und die Familie wüßte nicht, wovon sie leben sollte. Ein tragender Rechtsgrundsatz des bundesrepublikanischen öffentlichen Rechts ist das sogenannte Übermaßverbot, das bei allen staatlichen Eingriffen zu gelten hat und darum stets zu beachten ist. Sollte ausländischen Eltern von der Rechtsordnung bislang eine - im Vorgriff auf eine von der CSU durch eine Bundesratsinitiative angestrebte dann auch für deutsche Eltern geltende - im Vergleich zu deutschen Eltern gesteigerte Pflicht zur Erziehung ihrer Kinder auferlegt sein, deren Erfolglosigkeit gegebenenfalls durch Rauswurf sanktioniert werden kann? Wenn die Eltern alles versucht haben und der Bengel von seinem Vater und einem der älteren Brüder (laut Zeitungsbericht) nach Straftaten „regelmäßig zusammengeschlagen“ worden sein soll, er sich aber als strafresistent erwiesen hat? Auch wenn, wie in diesem Falle, der - allerdings erst seit drei Monaten - von dem deutschen Jugendamt der Stadt München gestellte Sozialarbeiter bisher in dem sicherlich zu kurzen Zeitraum ebenfalls an dem Bengel scheiterte? Und woher sollen die ausländischen Eltern diese gesteigerte Fähigkeit haben, wenn viele Deutsche ihre Kinder genau so wenig erziehen können? (Als Lehrer und auf das Strafrecht spezialisierter ehemaliger Rechtsanwalt weiß ich, wovon ich rede!) Woher soll diese von den bayerischen Behörden behauptete gesteigerte Rechtspflicht ausländischer Eltern hergeleitet werden? Bayern plant zur Absicherung in zukünftigen Fällen mit anderen ausländischen Eltern eine entsprechende Bundesratsinitiative zur Änderung des Ausländergesetzes. Und für ausländische Kinder - unter 14 Jahre alt - soll nach Vorstellungen der CSU, auch wenn die Kinder nur in Deutschland aufgewachsen sind, künftig die „nachweisbare Begehung von Straftaten“ als im Ausländerrecht zu verankernder Rechtsgrund für eine Ausweisung genügen. Obwohl - auch international, vielleicht durch z.B. viele schon in Kraft gesetzte einzelstaatliche Regelungen in den USA beeinflußt - in der Bundesrepublik Bestrebungen im Gange sind, ausländische und inländische Eltern für die kriminellen Taten ihrer Kinder strafrechtlich  - bei ausländischen Eltern bis zum Rauswurf auch der Eltern -  haftbar zu machen, kann man berechtigte Zweifel hegen, ob unsere höchsten Gerichte, letztlich das Bundesverfassungsgericht, solch einschneidende Veränderungen der Lebensumstände sowohl des Jugendlichen als auch seiner Eltern durch die Verwaltungsbehörde und ein Untergericht wegen Kollision mit dem vorrangigen Verfassungsgrundsatz des Übermaßverbotes hinnehmen werden! Als Verfassungsrichter würde ich das ablehnen!

Das von den Eltern durch Anfechtungsklageerhebung angerufene Verwaltungsgericht hat im Falle der Überprüfung der gegen die unbescholtenen Eltern ergangenen Ausweisungsverfügung zu Recht zu deren Gunsten entschieden. Und 2001 erlaubte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Rückkehr des früheren Serienstraftäters, weil nicht mit der erforderlichen Sicherheit davon ausgegangen werden könne, dass ‘Mehmet‘ sein früheres Verhalten nach Rückkehr in das Bundesgebiet fortsetzen werde. Die Ausweisung vor drei Jahren sei außerdem auch deswegen unrechtmäßig gewesen, weil dem Jugendlichen nach dem europäisch-türkischen Assoziationsvertrag ein Aufenthaltsrecht zugestanden habe. Die bei dem in Berlin ansässigen Bundesverwaltungsgericht eingelegte Beschwerde der Stadt München wurde 2002 ebenfalls in diesem Sinne entschieden. Muhlis A. dürfe wieder einreisen. Dem mittlerweile 18jährigen müsse wieder eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Das BVerwG wies in der Revisionsverhandlung auf die besonders starke Stellung von in Deutschland geborenen und hier aufgewachsenen Ausländern als „faktische Inländer“ hin. Außerdem sei der Familienschutz aus Art. 6 I GG 

„Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Staates“

stärker zu beachten, als es die bayerischen Behörden mit Blick auf Art. 6 III GG 

„Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.“

getan hatten, als sie ein Exempel hatten statuieren wollen, und gegen die begangene Straftat abzuwägen. Die habe bei dem von „Mehmet“ nach Erreichen der Strafmündigkeit begangenen Raub als einziger abzuurteilender Straftat nicht vorgelegen. Die Münchner Ausländerbehörde drang auch nicht mit dem Argument durch, dass der zurückkehrende Serienstraftäter nicht in den Schoß der Familie zurückkehren werde, sondern erst einmal sozialtherapeutisch behandelt werden müsste. Aber die bayerischen Behörden haben noch einen Pfeil im Köcher, um „Mehmet“ die Rückkehr so unangenehm wie möglich zu machen. Der Innenminister des Landes und potentielle Bundesinnenminister, der das Urteil des BVerwGs als „Zurücksetzung des Schutzes der [in Deutschland lebenden] Bevölkerung“ kritisierte, wies darauf hin, dass nun das wegen der Ausweisung unterbliebene Strafverfahren bezüglich der mit nach dem 14. Geburtstag begangenen Raubstraftat erneut aufgenommen werde, um eine Verurteilung zu erwirken. (Die vier Jahre ohne die eigene Familie in der Türkei reichen den bayerischen Behörden nicht! „Mehmets Rückkehr“ mache laut CDU-Generalsekretär Meyer „jeden ehrliche Bürger zornig“.) Die Union kündigte außerdem an, nach einem eventuellen Wahlsieg schärfere Gesetze durchdrücken zu wollen, um minderjährige Straftäter ohne deutschen Paß leichter abschieben zu können. 

Eine weitere rechtliche Verbesserung des Aufenthaltsstatus‘ stellt dann nur noch eine Einbürgerung dar, wie sie im Verlauf der Jahrhunderte schon immer kontinuierlich - und allein im Jahr 2000 rund 190.000 mal, 2003, nach der Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts, aber nur noch 140.000 mal - vorgenommen worden ist: Um 1700 z.B. war auf Grund der von den in Glaubensdingen liberalen preußischen Königen in ihren Landen praktizierten toleranten Religionsfreiheit jeder dritte Berliner ein Ausländer, hauptsächlich aus Frankreich geflohene Hugenotten - davon zeugt z.B. noch der Französische Dom am Gendarmenmarkt -, die auf Grund ihrer guten Ausbildung die Wirtschaftskraft Preußens enorm stärkten. Vielleicht ist ja der schnodderige Humor der Berliner ein etwas entartetes Derivat des französischen Charmes!?! Friedrich jubelte nach Ansiedlung der Immigranten u.a. im Oderbruch: „Ich habe eine ganze Provinz gewonnen, ohne einen einzigen Soldaten dabei verloren zu haben!“ (Der Erwerb Schlesiens in einem siebenjährigen Krieg war da wesentlich verlustreicher gewesen!) 40 % der Bevölkerung Preußens zur Zeit Friedrichs des Großen soll Französisch als Muttersprache gehabt haben (arte Diskussion 10.05.01)! Und in die Bergbaugebiete Westfalens sind ca. 70.000 Polen eingewandert, die bis mehr als 20 % der Gesamtbelegschaft stellten und dann später in zweiter und dritter Generation die preußische und dann die deutsche Staatsbürgerschaft erhielten. Preußen war kein Stammesland wie Bayern und erst recht kein Nationalstaat. Sehr bereitwillig nahm man in diesen sich ausschließlich territorial definierenden Fürstentümern Zuwanderer aus der Fremde auf: Glaubens- und andere Flüchtlinge, Zuwanderer aus Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz und Polen. „Ein jeder kann bei mir glauben, was er nur will, wenn er ehrlich ist. ... Und wenn Türken und Heiden kämen und wollten das Land peuplieren [besiedeln], so wollen wir ihnen Moscheen und Kirchen bauen.“, schrieb Friedrich der Große. Inzwischen sind die Türken da, und einige der jetzt lebenden Nachfahren der Preußen, die nicht unbedingt „reinrassige“ Deutsche, sondern ohne weiteres Nachkommen aus diesem durch Einwanderung entstandenen Vielvölkergemisch sind, genügen diesem schon vor 250 Jahren aufgestellten Maßstab ihres großen Königs nicht mehr, wie die vielen neonazistischen Gewaltdelikte aus (u.a.) Brandenburg und Berlin statistisch einwandfrei belegen. Nach dem Zweiten Weltkrieg bestand die deutsche Fußballnationalmannschaft einige Zeit lang überwiegend aus Deutschen ehemals polnischer Abkunft mit noch immer polnischem Namen, die in den Ruhrgebietsvereinen sehr erfolgreich Fußball spielten und darum das Rückgrat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bildeten. So war Deutschland seit Jahrhunderten ein Einwanderungsland, das die Migranten immer wieder so integriert hatte, wie es General Harras dem Fliegeroffizier Hartmann in „Des Teufels General“ für die Herkunft der Rheinländer so auseinandersetzt, dass der nicht mehr von dem Rassedünkel der Nazis angefressen wurde. (Vermutlich fiel es aber den damaligen Preußen wegen der gemeinsamen Kirchensprache Latein und vieler gemeinsamer Heiliger leichter, einen polnischen Katholiken zu integrieren und mit ihm gemeinsam zur Messe zu gehen, als es manchem jetzigen Preußen fällt, einen muslimischen Türken, mit dem man nicht gemeinsam in den Gottesdienst geht – u.a. auch, weil die Preußen heidnisch geworden sind und die Muslime in Moscheen gehen -, so in das Alltagsleben einzubeziehen, dass von einer Integration gesprochen werden könnte.) 

Bezüglich der Reform des Rechts der Staatsangehörigkeit fanden sich - nach einer Zusammenfassung und synoptischen Gegenüberstellung der Positionen in einer Tageszeitung - in den Parteiprogrammen der im Bundestag vertretenen Parteien anläßlich der Bundestagswahl 98 folgende Kernaussagen:

Die CDU wollte - entgegen der zuvor schon mehrfach angesprochen demographischen Notwendigkeiten hinsichtlich der Überlebensfähigkeit unserer sozialen Sicherungssysteme - eine Zuwanderung „so eng wie möglich“ begrenzen. Deutschland könne „keinen verstärkten Zuzug verkraften“. Kinder sollen nur noch in einem Alter nachziehen dürfen, in dem „schulische und außerschulische“ Integration noch möglich sei. Hinsichtlich des Staatsangehörigkeitsrechts strebe die CDU - gegen die CSU? - eine Reform an, durch die der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit erleichtert werden solle. Eine doppelte Staatsbürgerschaft wird aber (trotz nicht unerheblicher Verbreitung unter Deutschen, insbesondere der Rußlanddeutschen) weiterhin abgelehnt. Einzelheiten hinsichtlich der diffus angekündigten Reform, insbesondere Wartezeiten oder erleichternde Voraussetzungen, werden nicht genannt. Voraussetzung für den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft sei - wie z.B. in den Niederlanden und in Schweden auch, die dafür staatlicherseits kostenlose Kurse abhalten - die Beherrschung der deutschen Sprache und die Kenntnis des Grundgesetzes - das kein hier gebürtiger „normaler“ Deutscher kennt. Es wird eine einheitliche europäische Asylregelung angestrebt. 

Nach der Bundestagswahl 1998 kam 2000 der Begriff der „deutschen Leitkultur“ auf (weil er teilweise als anstößig empfunden worden war, wurde er dann abgewandelt in „Leitkultur in Deutschland“). Ihr hätten sich die Ausländer anzupassen. Das muss vom Prinzip her richtig sein!

Es kann z.B. nicht ein illegal in Hamburg lebender Türke seine ihm seit langen Jahren „versprochene“ Cousine vom Schulhof entführen und mit ihr irgendwo nächtigen, um so die Familie zur Rettung von deren Familienehre gegen den Willen der entführten Tochter zum Vollzug der Heirat zu zwingen, damit er so zu einer Aufenthaltsgenehmigung komme.

Zum von der CDU geprägten Begriff der „deutschen Leitkultur“ wurde dazu von Professoren angemerkt, das viele Deutsche dieser auf das Wertesystem des Grundgesetzes bezogenen „deutschen Leitkultur“ auch nicht entsprächen: Artikel 1 I Satz 1 GG normiert unmißverständlich: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Rechtsradikale, die für Fremde Gehaltene durch die Straßen jagen, aus fahrenden Zügen werfen, „niederstiefeln“, unter Verwendung von  Molotow-Cocktails deren Häuser und die Menschen darin verbrennen, Obdachlose ermorden oder auch „nur“ gegen Randständige hetzen und so zu geistigen Brandstiftern werden, offenbaren ein größeres Defizit an „deutscher Leitkultur“ als alle unauffällig bei uns lebenden Ausländer!

Ende 2000 nahm die „Einwanderungskommission“ der CDU die Realität, dass Deutschland seit ca. 30 Jahren ein Einwanderungsland ist, zur Kenntnis und schlug darüber hinaus vor, den Satz: „Deutschland ist ein Einwanderungsland.“, in ihr Arbeitspapier aufzunehmen. Einen Tag später wurde dieser Satz von der Parteispitze wieder gestrichen, und es wurde als „Leitkultur in Deutschland“ u.a. definiert: Verfassungstreue und ein Bekenntnis zum Wertesystem des Grundgesetzes, nationaler Patriotismus für Deutschland und schließlich eine Verbundenheit zur geistigen Tradition des Abendlandes, wie sie durch u.a. die Aufklärung und das Christentum geprägt worden ist. Dem letztgenannten Erfordernis nach CDU-Sicht kann ich entgegenhalten: Ich kenne als Geschichts- und Politiklehrer zu viele Deutsche, die zwar über ein dumpfes, verquastes Nationalbewußtsein verfügen, das sich in der Ablehnung alles „Fremden“ nicht nur in Stammtischrunden Luft macht, die aber mit Aufklärung und Christentum nichts anfangen können. Und noch ein Gedanke läßt mich schaudern: Wenn wir einmal für einen kurzen Augenblick davon absehen, dass die Deutschen sich in ihrer jüngsten Geschichte diesen Werten selber nicht mehr verbunden gefühlt hatten - sonst wären die entmenschlichten Untaten des nationalsozialistischen Deutschlands nicht möglich gewesen, die ja von fanatisierten Deutschen nach Verlust aller dieser humanen Werte begangen worden sind - und wenn wir weiter kurz davon absehen, dass schon wieder zu viele junge Leute diesen (Un-)Werten, die Deutschland in seine größte nationale Katastrophe führten, anhängen, sie verherrlichen und selber wieder „Fremdländische“ ermorden, dann fröstelt mich bei der hinter der Anforderung eines – wie gearteten? – Christentums durchschimmernde Intoleranz anderen Glaubensüberzeugungen gegenüber. Die Christen können sich nicht einmal auf ihr „Christentum“ einigen: Die katholische Kirche hat im Herbst 2000 jede andere christliche Lehre als Irrlehre gebrandmarkt, sich allein als rechtgläubig herausgestellt und damit dem Gedanken und den Bemühungen der Ökumene einen schweren Rückschlag versetzt. Sie läßt die in einer pluralistischen Welt unabdingbare religiöse Toleranz vermissen. Diese und die durch die Grundgedanken der Aufklärung geprägte abendländische Tradition sehe ich eher in Lessings „Ringparabel“ gewahrt und in dem Ausspruch Friedrichs II., des in dieser Beziehung wirklich Großen: „In meinem Land darf jeder nach seiner Facon selig werden!“ Welche religiöse Überheblichkeit steht jedoch dahinter, von Anhängern des Islam, Buddhismus‘, Judentums und anderen Glaubensüberzeugungen zu verlangen, dass sie dem Glauben, in dem sie erzogen wurden und der ihnen wichtig sein könnte, abzuschwören und sich zu einem völlig undefinierten, in sich zerstrittenen Christentum zu bekennen. Damit würde die CDU wieder in Richtung auf das christliche Intoleranz-Niveau absacken, wie es zu Zeiten der Kreuzzüge und der Inquisition herrschte. Wer nur ein bißchen historisches Verständnis hat, dem muß vor dem Abgrund grauen, der sich davor auftut, wenn man die CDU-Anforderungen zu Ende denkt!

2001 legte die CDU als erste der Bundestagsparteien ein von ihren Gremien beschlossenes Positionspapier zur Steuerung von Einwanderung vor. Danach solle gesteuerte Einwanderung überwiegend nach der Integrationsfähigkeit der deutschen Gesellschaft – wer stellt die fest? – und nicht vorrangig nach den (behaupteten) Bedürfnissen der Wirtschaft zugelassen werden. Vorherige Deutschkenntnisse vor Antragstellung auf Zuzug werden sowohl von dem Arbeitswilligen wie auch von eventuell nachziehwilligen Familienangehörigen verlangt. Sie seien von den deutschen Vertretungen im Ausland zu überprüfen (Rüttgers im DLF 07.06.01). Außerdem solle der Mißbrauch des Asylrechts, der mit 85 % angegeben wurde, stärker bekämpft werden. Die Einwanderungskommission der CDU schmäht die Ergebnisse der Zuwanderungskommission der Regierung als Zuwanderungserweiterungsgesetz, wohin gegen sie ein Zuwanderungsbegrenzungsgesetz anstrebe: „Im Zentrum jeder Gesamtregelung der Zuwanderung müsse deren Begrenzung stehen, da Deutschland nicht unbegrenzt aufnahmefähig ist.“

Die SPD wollte im „entsprechenden rechtlichen Rahmen“ Zuwanderung durch ein Einwanderungsgesetz „verantwortlich steuern“. Hinsichtlich des Staatsangehörigkeitsrechts verfolgte sie aus​weis​lich ihres Papieres „Mit Zuwanderern leben“ das Ziel einer Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, derzufolge ausländische Kinder, von denen mindestens ein Elternteil bereits in Deutschland geboren ist, von Geburt an die deutsche Staatsbürgerschaft zuerkannt bekommen sollen. Ein Anspruch auf Einbürgerung solle nach 8 Jahren (berechtigten Aufenthaltes) entstehen. Es wird eine einheitliche europäische Asylregelung angestrebt.

Die SPD-geführte Bundesregierung setzte unter dem Vorsitz der CDU-Politikerin Süssmuth eine 21köpfige Zuwanderungskommission ein, die ihr Konzept am 04.07.01 präsentierte. Die Kommission empfiehlt in ihrem Gutachten insbesondere zur Deckung des sich als immer dringlicheres Problem abzeichnenden Fachkräftebedarfs u.a. den Zuzug von 20.000 jungen und qualifizierten Ausländern pro Jahr als Einwanderer auf Dauer, von  weiteren 20.000 Ausländern pro Jahr als „Engpassarbeitskräfte“ und Einwanderer auf Zeit und von 10.000 jungen Ausländern, die bei uns ausgebildet werden und dann nach einem Punktesystem auch ein Bleiberecht erhalten sollen, was CDU, CSU und SPD mit Blick auf den deutschen Arbeitsmarkt und seine Arbeitslosenzahlen zur Zeit ablehnen. Die Position der SPD mit Blick auf die eigene Klientel, die in einer Zuwanderung tendenziell eine latente Bedrohung ihres Arbeitsplatzes sieht: Bei 4 Mill. Arbeitslosen habe Qualifikation vor Zuwanderung zu stehen. Die Gewerkschaften warnen lautstärker als die ihnen nahestehende SPD vor der Verdrängung einheimischer Arbeitskräfte und der Gefahr von Lohn-Dumping. Weiter empfahl die Kommission, die Anerkennungsverfahren von Asylsuchenden erheblich zu beschleunigen und die Integration von hier lebenden und von zuziehenden Ausländern nach niederländischem und schwedischem Vorbild durch gesellschaftliche Schulungen und Sprachkurse im Umfang von ca. 600 Stunden Deutschunterricht weiter voranzutreiben. Die Integrationsanstrengungen sollen auf den Erfahrungen der Niederlande, Schwedens und Kanadas fußen, wo die Fähigkeiten der Einwanderer zur Selbsthilfe gefördert werden: Dort durchläuft jeder Immigrant ein Bildungsprogramm, das auf ihn persönlich zugeschnitten ist. Dieses Programm umfaßt neben obligatorischen Sprachkursen bei nicht ausreichendem Sprachvermögen in der Landessprache auch eine gesellschaftliche und eine berufliche Orientierung. Werden die staatlichen Angebote von einem Immigranten nicht wahrgenommen, drohen finanzielle Sanktionen wie die Kürzung der Sozialhilfeleistungen. Entsprechend dem kanadischem Vorbild wird vorgeschlagen, die erwünschten Zuwanderer aus der Reihe der Bewerber von einem Bundesamt für Migration nach einem Punktesystem auswählen zu lassen, mit dem Alter (möglichst nicht über 45 Jahre), Ausbildung, berufliche Qualifikation und Sprachkenntnisse gewichtet werden. Existenzgründer und Höchstqualifizierte für Hochschulen und private Forschung sollen ohne kontingentierende Beschränkungen angeworben werden und einwandern dürfen. Im September wurde dann ein Gesetzentwurf beraten, der bis Ende des Jahres in Abstimmung mit CDU und den Grünen als „Bündnis der Vernünftigen“ (Innenminister Schily) verabschiedet werden sollte, um Zuwanderungsfragen aus dem Wahlkampf des Jahres 2002 möglichst weitgehend herauszuhalten. Darin wird er unterstützt von einem der Querdenker der CDU, von Heiner Geißler, der zu Protokoll gab: „Wer die Zuwanderung zum Gegenstand einer Auseinandersetzung im Wahlkampf machen will, der ist – angesichts der jetzigen Situation – reif für die Psychiatrie“ (HH A 06.07.01).  Das neue Zuwanderungsgesetzes beinhaltete folgende Schwerpunkte:

· Hochqualifizierte Ausländer (z.B. Ingenieure und Informatiker) erhalten eine sofortige Niederlassungserlaubnis, qualifizierte sollen nach dem Bedarf der Wirtschaft eine befristete Aufenthaltsberechtigung erhalten, die in eine unbefristete Niederlassungserlaubnis münden kann.

· Alle anderen bisherigen Aufenthaltstitel wie Aufenthaltsbefugnis und -bewilligung sowie Duldung fallen weg.

· Die Zuwanderung wird durch ein Punkteverfahren für Ausbildung, Sprachkenntnisse und Alter gesteuert. Für diese Gruppe der Einwanderer wird eine Höchstzahl festgelegt.

· Die Nachzugsgrenze für Kinder wird von bisher 16 grundsätzlich auf 12 Jahre festgelegt; Kinder zwischen 12 und 18 Jahren dürfen ausnahmsweise und u.a. nur dann nachziehen, wenn sie über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen.

· Es wird auch bei nichtstaatlicher und geschlechtsspezifischer Verfolgung Abschiebeschutz im Rahmen der Genfer Flüchtlingskonvention gewährt.

· Bei Ausländern mit einer geringeren Aufenthaltsdauer als sechs Jahren besteht ohne ausreichende Kenntnisse bezüglich der deutschen Sprache und des deutschen Gesellschaftssystems die Pflicht zur Teilnahme an Integrationskursen, an denen sie sich finanziell zu beteiligen haben.

CDU und CSU wollten die Pläne der Regierungskoalition im Bundesrat zu Fall bringen. Sie erkennen – jedenfalls in ihrer Führung - keine geschlechtsspezifische Verfolgung an. (Ob schon einmal jemand von ihnen mit einer zwangsbeschnittenen Frau gesprochen oder das Buch des zwangsbeschnittenen afrikanischen Models gelesen hat?) 

Der x-te Entwurf des Zuwanderungsgesetzes aus dem Innenministerium war eng an die Vorschläge der Zuwanderungskommission angelehnt und sieht laut Pressemitteilungen bisher zwei neue, unterschiedliche, bisher mit je 20.000 Personen in gleich großem Umfang geplante Typen von Aufenthaltsgenehmigungen vor: Qualifizierte Einwanderer mit dauerhaftem Bleiberecht und bei darüber hinaus zusätzlichem Bedarf weitere nicht zwangsläufig so qualifizierte Einwanderer mit nur vorübergehendem Bleiberecht. Das Asylrecht solle zwar nicht im Grundgesetz, aber in niederrangigeren Rechtsnormen weiter eingeschränkt werden. So solle nach drei Jahren das gewährte Asyl überprüft werden können. Außerdem solle die Aufenthaltserlaubnis entzogen werden, wenn Ausländer nicht an Integrationskursen teilnehmen.

Bündnis 90/Die Grünen halten die Einführung einer doppelten Staatsbürgerschaft für „überfällig“. In Deutschland geborene Kinder von Ausländern sollen analog zu den Regelungen in z.B. Frankreich, Großbritannien und den USA die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, wenn mindestens ein Elternteil dauerhaft hier lebt. Andere Ausländer sollen nach 5 Jahren das Recht zur Einbürgerung erhalten. Ein Niederlassungsgesetz soll Ausländern nach drei Jahren politische Betätigungsmöglichkeiten und das kommunale Wahlrecht zubilligen. Bürgerkriegsflüchtlinge sollen Asyl erhalten. Das Grundrecht auf Asyl solle wiederhergestellt werden. Da tut sich eine Konfliktlinie zwischen den Koalitionsparteien auf, denn die Grünen wollen eine Ausweitung des Asylrechts: Asyl solle auch bei geschlechtsspezifischer und bei nichtstaatlicher Verfolgung innerhalb eines Staates gewährt werden.

Die FDP wollte Zuwanderung durch ein Einwanderungsgesetz kontrollieren und begrenzen. „Zuwanderung muß sich stärker an unseren eigenen Interessen orientieren“, Sprachkenntnisse müssen „angemessen“ berücksichtigt werden. Hinsichtlich des Staatsangehörigkeitsrechts strebt die FDP - befristete - doppelte Staatsbürgerschaft für in Deutschland geborene Ausländer der zweiten und nachfolgender Generationen an; zwischen dem 18. und dem 25. Lebensjahr müsse dann aber (zur Vermeidung von Loyalitätskonflikten) eine Entscheidung für eine der beiden Staatsbürgerschaften getroffen werden – die Deutschen mit doppelter Staatsbürgerschaft nicht zugemutet wird.

Auch der PDS zufolge ist „Deutschland ein Einwanderungsland“. Die PDS sehe sich (entgegen ihrer früheren Haltung als SED) dem „Ziel einer multikulturellen Gesellschaft verpflichtet“ - würde aber, wenn diese Forderung ernst gemeint wäre und Parteikonsens darüber bestände, bei ihrer Klientel in Ostdeutschland kein Verständnis erwarten dürfen. Bekanntgewordene Ansichten von ostdeutschen PDS-Mitgliedern und -Wählern entlarven solche angeblichen Ziele als von der Anhängerschaft nicht mitgetragene bloße Statements der „political correctness“. Die PDS fordert die doppelte Staatsbürgerschaft sowie einen Rechtsanspruch auf Einbürgerung; beides wurde aber nicht näher definiert. Es wird ein eigenständiges Aufenthaltsrecht für nachziehende Ehepartner gefordert, das unabhängig von dem Aufenthaltsrecht des hier lebenden Ehepartners bestehen solle. Das Grundrecht auf Asyl solle wiederhergestellt werden.

Neben den mit Erlaubnis hier arbeitenden Ausländern - von Universitätsprofessoren über Ärzte, Krankenschwestern, Industriearbeiter, Dienstleister und saisonale Erntehilfskräfte in der Landwirtschaft -, die bei Zahlung der Sozialabgaben im Falle der Arbeitslosigkeit durch ihre eigenen Zahlungen erworbene Ansprüche an die Sozialkassen haben können, gibt es zwei Gruppen von Ausländern, bei denen nach der jetzt verabschiedeten Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) von 1993 ein uneingeschränkter Leistungsbezug „als rechtsmiß​bräuchlich anzusehen ist“. Im Entwurf zu dieser Änderung sollten folgenden Ausländergruppen die sowieso schon 20 % unter der Sozialhilfe liegenden Sozialbezüge drastisch gekürzt werden (was von der Süddeutschen Zeitung in dem Artikel eines Redakteurs als „Wettlauf der Schäbigkeit“ gegeißelt wurde): 

1. Ausländern, die (bloß) nach Deutschland gekommen sind, „um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu erhalten“ und so durch ihr unrechtmäßiges Verhalten den Staat nötigen, ihren Unterhalt aus Steuermitteln zu finanzieren - wobei die Beweisbarkeit dieser „Um-zu-Regel“ für staatliche Stellen praktisch nicht möglich ist, denn das gibt ja keiner aus dieser Personengruppe offiziell zu, nur im geschützten privaten Rahmen läßt man solche Motive auch schon mal durchblicken oder streitet sie wenigstens nicht ab;

2. Ausländern, insbesondere abgelehnte Asylbewerber, die mit „gezielten Maßnahmen“ wie z.B. der Vernichtung ihrer Pässe - „Pro Asyl“ behauptet demgegenüber, dass in vielen Fällen umstritten sei, ob der betroffene Ausländer den Verlust seines Passes selbst zu vertreten habe -, Verweigerung der persönlichen Vorsprache in ihren Auslandsvertretungen zwecks Passersatzbeschaffung, gezielten Falschangaben u.s.w. die Durchsetzung der Ausreisepflicht zu verhindern oder hinauszuzögern suchen, oder deren Staat sich wegen der Armut in dem Heimatland einfach weigert, seinen sich zur Zeit hier unberechtigt aufhaltenden Bürgern die zum Zwecke der Abschiebung erforderlichen Papiere auszustellen, so dass aufenthaltsbeendende Maßnahmen wegen tatsächlich bestehender Abschiebehindernisse nicht vollzogen werden können, und

3. bislang geduldeten Ausländern, die nicht freiwillig ausreisen, obwohl der Ausreise in den Herkunftsstaat oder einen aufnahmebereiten Drittstaat nach Auffassung der Bundesregierung „keine rechtlichen oder tatsächlichen Hindernisse (mehr) entgegenstehen“.

Im Zuge der gesetzlichen Beratungen sind nunmehr durch die beschlossene Gesetzesänderung nur noch die Gruppen der als solche angesehenen „Asylschnorrer“ und der „Rückkehrverhinderer“ von den Leistungskürzungen betroffen. Sie sollen nur noch trocken Brot und eine Fahrkarte erhalten. Das in Ausländerfragen nicht sachkompetente Sozialamt entscheidet demnach, bei welchem Leistungsbezieher Leistungen gekürzt werden sollen; eine Aufgabe, die die Ausländerbehörden nicht adäquat durch Abschiebung lösen konnten. Wie sollte aber ein Sozialamtssachbearbeiter sachgerecht beurteilen können, ob z.B. ein afghanischer Asylbewerber ungefährdet in seine Heimatregion hätte zurückkehren können, oder ob die Talibanherrschaft das verhindert hat? Solche gefährdeten Personen sind - verständlicherweise - selbst durch Unterhaltskürzungen nicht dazu zu bewegen, in ihr Heimatland oder ihre Heimatregion zurückzukehren, solange irgendein ausländerrechtlicher Status - gleich welcher Art - ihnen den weiteren Aufenthalt hier ermöglicht.

Kritiker der neuen Regelung bezweifeln außerdem von der fiskalischen Seite her, ob bei einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung durch die Absenkung der Sozialhilfeleistungen auf das Niveau des „unabweisbar Gebotenen“ ein Einsparungseffekt zu erzielen ist, weil bei Streit um diesen offenen Rechtsbegriff des „unabweisbar Gebotenen“ und das Vorliegen seiner Voraussetzungen ein erheblich größerer Verwaltungsaufwand in den Sozialämtern, bei Widerspruch gegen den Leistungsbescheid bei den Rechtsabteilungen, bei den Gerichten und bei den Stellen, die mit der Umsetzung des „Sachmittelprinzips“ (Gutscheine für Einkäufe von Sachmitteln statt Geld, von dem ein Teil nach Hause geschickt werden konnte) befaßt sein werden, betrieben werden muß. 

Die Ausländer mit dem Status einer Duldung wurden dagegen im Zuge des Gesetz​gebungs​verfahrens von der geplanten Kürzung verschont. Die bosnischen und andere (Bürgerkriegs-) Flüchtlinge, die nach Meinung der Bundesregierung jetzt ungefährdet zurückkehren könnten - aber wegen der ethnischen Säuberungen und der von den Serben zerstörten Häuser nicht wissen wohin -, sind von den geplanten Kürzungen dann doch noch ausgenommen worden. 

Die anderen Betroffenen der ersten beiden Gruppen sollen Leistungen nur noch erhalten, „soweit dies im Einzelfall nach den Umständen unabweisbar geboten ist“. Das zielt u.a. auf den wachsenden Zustrom illegal Eingereister und Einreisender, die nur pro forma oder gar nicht erst einen Asylantrag stellen, aber in der Zwischenzeit bis zur rechtskräftigen Ausweisung ihre Familie daheim mit der hier bisher erlangbaren Sozialhilfe oder dem Erlös von äußerst mies bezahlter Schwarzarbeit unterstützen wollen. Solche Personen sollen nur noch Unterkunft, (Mindest-) Verpflegung und notwendig werdende medizinische (Mindest-)Versorgung erhalten, aber möglichst kein Bargeld mehr. (Dem wird von Experten entgegengehalten, dass Personen, die sich illegal in der BRD aufhalten und auch nicht Asyl beantragen, wohl kaum auf ihre Illegalität aufmerksam machen werden, indem sie bei den Sozialbehörden Ansprüche erheben.) Desweiteren sollen diejenigen zur Ausreise veranlaßt werden, die hier kein Bleiberecht mehr haben, aber aus verschiedenen Gründen geduldet werden, oder die ihre Abschiebung dadurch verhindern, dass sie ihre Identität verschleiern, ihr Heimatland nicht preisgeben oder ihre Pässe vernichten und deren Staat die Aufnahme dieser Personen z.B. durch Verweigerung der Ausstellung von Ersatzpapieren verhindert, wobei diese Personen aber von sich aus die Bundesrepublik verlassen könnten. Diese nun gesetzlich verankerte 20 %-tige Leistungskürzungsmöglichkeit unter das Sozialhilfeniveau auf das (hauptsächlich in Sachleistungen gewährte) unabweisbar Notwendige wurde von allen Parteien getragen, weil Deutschland nicht jedem, den es aus einem an sich verständlichen Wunsch nach mehr Wohlstand heraus hierher zieht, ein Dauerbleiberecht gewähren und ihn finanziell aushalten kann. Der Staat, der für die Unterstützung von Flüchtlingen die Steuergelder seiner Bürger ausgibt, ist ihnen gegenüber auch verpflichtet, durch geeignete Maßnahmen Mißbrauch möglichst zu unterbinden, damit nicht, wie in Köln und Hamburg geschehen, eine Großfamilie aus Polen von 1984 an insgesamt 740.000 Mark unberechtigt an Sozialhilfeleistungen erschleichen kann. Solidarität und Hilfsbereitschaft haben dort ihre Grenze, wo die Ausnutzung des Gastlandes und seiner Bürger beginnt. Ein 2000 aufgedeckter Sozialhilfebetrug eines kurdischen Clans in Bremen war noch höher.

Ein anerkannter Asylberechtigter erhält volle Sozialhilfeleistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG).

Erst noch im Anerkennungsverfahren befindliche Antragsteller und hier geduldete Ausländer (z.B. aus Bosnien) erhalten im Vergleich zur Sozialhilfe um 20 % abgesenkte Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, das einen Vorrang der Sachleistungen
 vor Geldleistungen vorsieht. So soll z.B. bei Asylbewerbern, die aufgrund fehlender Verfolgungsvoraussetzungen keine Chance auf eine Anerkennung haben, gleichwohl aber das Anerkennungsverfahren bis zur äußersten zeitlichen Dauer auszudehnen versuchen, oder bei solchen, die illegal hier leben, aber aus diversen Gründen nicht ausgewiesen werden können und darum geduldet werden müssen, vom Munde abgesparte Unterstützungszahlungen der dann hier Lebenden an die daheim gebliebenen Verwandten - die oft die für die Aufbringung der Schlepperkosten erforderlichen erheblichen Geldmittel zusammenlegen, weil sie hoffen, dass der hier illegal Einreisende sie dann durch Geldüberweisungen aus „der reichen Bundesrepublik“ unterstützen wird - unterbunden und eine der Ursachen für die Attraktivität der Schlepperkriminalität an der Wurzel beseitigt werden. Bei der Bemessung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird davon ausgegangen, dass ca. nur 80 % der Leistungen, die nach dem Sozialhilfesatz gezahlt werden müßten, für diese Personengruppe „ausreichend“ seien. (Kritiker dieser Absenkung verweisen demgegenüber darauf, dass das einzige soziale Grundrecht des Grundgesetzes, die Gewährleistung des Existenzminimums, nicht reduzierbar sei; das Existenzminimum sei eben das Minimum dessen, was in unserer Gesellschaft zum Existieren benötigt werde.) Gemessen an der oft herrschenden bitteren heimischen Not sind diese reduzierten Sozialhilfesätze (und damit das Bißchen, das davon nach Abzug der für den Lebensaufwand hier erforderlichen Kosten für eine Überweisung an die Familie im Heimatland überhaupt noch zur Verfügung steht) nach Ansicht einiger in diesem Bereich Tätiger immer noch ein nicht unerheblicher Anreiz zur illegalen Einreise. Darum wurden die Leistungen von Geld- auf überwiegend zu erbringende Sachleistungen, z.B. über Einkaufbons, umgestellt. So soll der Sumpf der Schlepperkriminalität ausgetrocknet werden.

Eine dritte Gruppe, zu der z.B. solche Personen gehören, die ihre Pässe weggeworfen haben, um eine Rückführung möglichst zu verhindern oder wenigstens so lange wie möglich hinauszuzögern, oder solche, die Ausreisehinderungsgründe nicht selbst beseitigen, indem sie z.B. nicht „freiwillig“ z.B. nach Afghanistan ausreisen, wird - unter Kritik der großen Kirchen - „über den Magen ausgehungert“ und erhält deswegen nach dem Gesetz „... nur das unabdingbar Notwendige“, was wieder bedeutend weniger ist, als der schon auf nur noch 80 % des Sozialhilfesatzes abgesenkte Satz nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. „Das unabdingbar Notwendige“ ist dabei ein offener Rechtsbegriff, dessen auszufüllender Inhalt natürlich umkämpft ist und - zu Lasten des Unterstützungsbedürftigen - von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich interpretiert wird. Gehört zu dem „Unabweisbaren“ das derzeitige Niveau der Leistungen für ein Minimum an Lebensmitteln und die notwendigste medizinische Versorgung, oder gehören dazu auch die Kosten der Heimfahrt, also „Margarinebrot und Fahrkarte“? Kritiker dieser Regelung verweisen auf den von ihnen so gesehenen Zynismus, wegen dringender humanitärer Gründe oder Gefahr für Freiheit, Leib und Leben hier geduldete Ausländer durch den weitgehenden Entzug sozialer Leistungen aus Deutschland nach Bosnien-Herzegowina, Algerien und Afghanistan zu vertreiben. Befürworter dieser Regelung argumentieren damit, dass Vietnamesen und abgelehnte Asylbewerber aus Restjugoslawien trotz der in dieser Beziehung bestehenden Halsstarrigkeit ihrer Heimatländer gefahrlos dorthin freiwillig ausreisen könnten. Die bisherige Duldung ändere nichts an der Ausreisepflicht. Das Bundesinnenministerium sieht in unbeschnittenen Sozialleistungen einen Anreiz, der Ausreisepflicht nicht nachzukommen. Darum wurde im neuen Zuwanderungsgesetz geregelt, dass wer seinen Aufenthalt missbräuchlich in die Länge zieht, von höheren Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz ausgeschlossen sein soll. Humanitäre Flüchtlinge erhalten allerdings von Anfang an den vollen Sozialhilfesatz.

Das Bundesverfassungsgericht scheint diese Sichtweise - jedenfalls grundsätzlich - zu teilen, denn es hielt die Absenkung der Sozialhilfesätze nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nicht für verfassungswidrig. Die Begründung hierfür wird in der Überlegung gesehen, dass derjenige, der als ausreisepflichtiger Ausländer auch tatsächlich ausreisen könne, das - aus welchen Befürchtungen heraus auch immer - aber nicht tue, anders zu betrachten sei als ein deutscher Staatsangehöriger, der in einer Notlage „unentrinnbar“ auf Sozialhilfe nach dem BSHG angewiesen sei.

Nachdem aber ein wegen angeblich nicht bestehender Gefährdung ausgewiesener Kurde - mit dieser Begründung war ihm (wie vielen anderen Kurden auch) das Asylrecht verweigert worden - nach seiner Landung in der Türkei wieder einmal (wie zahlreiche seiner Vorgänger) von den dortigen Behörden verhaftet und gefoltert worden war und er daraufhin von einem deutschen Gericht zurückgeholt wurde, was 1998 zum ersten Mal geschah (bevor er wie manche anderen Insassen in türkischen Gefängnissen durch die Gefängniswärter umgebracht worden war), wird die immer schlankweg pauschal behauptete ungefährdete Ausreise- und Rückkehrfähigkeit in das Heimatland kritischer zu prüfen sein und wohl hoffentlich auch geprüft: Nicht nur bei Kurden, sondern auch bei Asylsuchenden aus allen anderen Ländern!

Das neue Zuwanderungsbegrenzungsgesetz, auf dessen Inhalt sich die Bundesregierung nach dem am 23.02.00 unterbreiteten Vorschlag einer Greencard für Computerexperten am 25.05.04 mit der Opposition geeinigt hat, ist "kein multikulturelles Einwanderungsgesetz mehr" (Beckstein), sondern ein nach vierjährigen zähen Verhandlungen 2004 zwischen SPD und CDU/CSU geschlossener Kompromiss, aus dem die Grünen herausgehalten wurden und dem sie dann nur noch aus übergeordneten Gesichtspunkten zustimmen konnten. Das Zuwanderungsgesetz trat zum 01.01.05 in Kraft. Es regelt den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern in Deutschland in groben Zügen folgendermaßen:

Viele wichtige Aufgaben werden künftig dem neuen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) übertragen, das aus dem bisherigen Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge hervorgeht. Dazu zählen u.a. die Entwicklung und Durchführung von Integrationskursen für Ausländer und Spätaussiedler, die Führung des Ausländerzentralregisters, wissenschaftliche Forschung über Migrationsfragen sowie Koordinierung der Information über die Arbeitsmigration zwischen den Ausländerbehörden, der Bundesagentur für Arbeit und den deutschen Auslandsvertretungen. 

Die ursprünglich von den Grünen - unter Beifall der Wirtschaft - geforderte Zuwanderung nach einem wie z.B. in den USA, Kanada und Australien praktizierten Punktesystem, in das Kriterien wie Bildungsstand und Sprachkenntnisse einfließen sollten, wurde fallen gelassen: Die Union, die dieser Regelung im Bundesrat hätte zustimmen müssen, lehnte eine Zuwanderung von normal Qualifizierten entschieden ab. Mittelmäßig qualifizierte Ausländer dürfen nur eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, wenn sie einen Arbeitsplatz vorweisen können, für den es keine Bewerber aus dem Inland oder der EU gibt. Der grundsätzliche Anwerbestopp für ausländische Arbeitnehmer wurde nicht aufgehoben. Damit bleibt auch die "Anwerbestoppausnahmeverordnung" bestehen. 

Hoch und höchstqualifizierten Ausländern wie Wissenschaftlern mit besonderen Fachkenntnissen, Lehrpersonen in herausgehobener Funktion sowie leitenden Angestellten kann hingegen eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden, wenn sie "ein Gehalt in Höhe von mindestens dem Doppelten der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten" - diese lag 2004 bei 3487,50 Euro. 

Die Voraussetzung für die Zuwanderung von Selbstständigen soll dann ermöglicht werden, wenn sie „mindestens eine Million Euro investieren und zehn Arbeitsplätze" schaffen. 

Beim humanitären Aufenthaltsrecht wird am Asylrecht festgehalten. Auch ein Abschiebeverbot auf Grund nichtstaatlicher Verfolgung von Bürgerkriegsflüchtlingen und bei Gefahr von geschlechtsspezifischer Verfolgung insbesondere durch drohende Zwangsbeschneidung wurde geregelt. Betroffene können als Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention anerkannt werden. 

Ferner soll es nicht mehr die Fälle geben, dass den Eltern der Aufenthalt in der Bundesrepublik erlaubt wird, ihren auf anderen Wegen geflohenen Kindern hingegen nicht. Der Nachzug minderjähriger ausländischer Kinder oberhalb des 16. Lebensjahres wird nach der Vereinbarung allerdings unter anderem von der Beherrschung der deutschen Sprache abhängig gemacht. Kindeswohl und die familiäre Situation sind zu berücksichtigen. In Härtefällen kann auf diese Bedingung verzichtet werden. 

Kinder von Asylberechtigten, Flüchtlingen im Sinne der Genfer Konvention und hoch Qualifizierten dürfen sogar bis zum 18. Lebensjahr nachziehen. 

Mit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes wird die aufenthaltsrechtliche Stellung von Inhabern des sog. "kleinen Asyls" der von Asylberechtigten angeglichen. Beide Gruppen erhalten zunächst einen befristeten Aufenthaltstitel, der nach drei Jahren zu einer Verfestigung führen kann, wenn die Voraussetzungen weiterhin bestehen. Die Jahr für Jahr erneuerte „Kettenduldung“ (Verlängerung um jeweils ein Vierteljahr) mit ihrer die 200.000 sogenannten geduldeten Flüchtlinge extrem belastenden und Integration verhindernden Unsicherheit für die persönliche Lebensgestaltung wird damit abgeschafft.  

Bisher geduldete Bürgerkriegsflüchtlinge erhalten eine befristete Aufenthaltserlaubnis. 

Das sog. "kleine Asyl" ist künftig ausgeschlossen, wenn ein Ausländer erst nach Verlassen des Heimatlandes Gründe schafft, die ein Asyl in Deutschland rechtfertigen. 

Die Entscheidungsverfahren über das Asyl werden vereinfacht, das bisherige Amt eines Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten wird abgeschafft. 

Für Problemfälle gibt es eine von den Ländern nach ihrem Belieben einzurichtende Härtefallkommission, um für den bisherigen – teilweise unbefriedigenden – Abschiebeautomatismus ein Korrektiv einzubauen. So soll an sich vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer abweichend von sonstigen Erteilungs- und Verlängerungsvoraussetzungen für einen Aufenthaltstitel eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden können. 
Der Aufenthaltstitel soll nicht verliehen werden, wenn ein Verschulden des Ausländers wie z.B. bei der Identitätsverschleierung vorliegt. 

Die Zahl der abgestuften Aufenthaltstitel soll von den bisherigen fünf auf nur noch zwei verringert werden: befristete Aufenthaltserlaubnis und unbefristete Niederlassungserlaubnis. 

Das neue Aufenthaltsrecht orientiert sich fortan nicht mehr an Aufenthaltstiteln, sondern an Aufenthaltszwecken: Ausbildung, Erwerbstätigkeit, Familiennachzug und humanitäre Gründe. 

Die Zuwanderung von Arbeitskräften soll flexibel nach den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts gesteuert werden. Nicht-EU-Ausländer dürfen nur dann in Deutschland arbeiten, wenn für die freie Stelle weder ein Deutscher noch ein EU-Ausländer zur Verfügung steht. Die Arbeitserlaubnis wird zusammen mit der befristeten Aufenthaltserlaubnis erteilt.

Bevor eine Daueraufenthaltserlaubnis erteilt wird, erfolgt eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz, was in ca. 1 % der Fälle zu einer Ablehnung geführt hat.

Ausländische Studenten, denen ausschließlich zur Ableistung ihres Studiums und zur Beendigung ihrer Ausbildung (z.B. als Facharzt) ein Aufenthaltstitel eingeräumt worden war und die bisher nach Abschluss ihrer Ausbildung das Land wieder verlassen mussten, um – wie bezweckt – ihre hier erworbenen Kenntnisse zum Aufbau ihres jeweiligen Landes nutzbringend einzusetzen, dürfen nun zunächst für ein Jahr hier bleiben und versuchen, sich Arbeit zu suchen: Ein Hochleistungsmediziner in einem städtischen Krankenhaus muss also nicht mehr zurück in sein Land und unter den teilweise erbärmlichen Bedingungen dort arbeiten – obwohl seine Landsleute seiner qualifizierten Hilfe dringend bedürfen; eine Kehrwende vom Zwangsaltruismus zum volkswirtschaftlichen Egoismus der Bundesrepublik. Von besonderer Bedeutung ist, dass das bisherige doppelte Genehmigungsverfahren (Aufenthalt und Arbeit) durch ein internes Zustimmungsverfahren ersetzt wird. Die Arbeitgenehmigung wird künftig in einem Akt mit der Aufenthaltserlaubnis von der Ausländerbehörde erteilt, sofern die Arbeitsverwaltung intern zugestimmt hat. 

Missliebig gewordene Ausländer – gedacht ist dabei insbesondere an sogenannte „Hassprediger“, die zum Dschihad als bewaffneten Kampf auffordern – sollen leichter abgeschoben werden können, wenn es denn möglich ist und nicht Foltergefahr im Heimatland das verhindert. 

Bisher nicht eingeführt wurde die von CDU/CSU und dem Bundesinnenminister gewünschte bis zu einer Dauer von zwei Jahre verhängbare Sicherungshaft. 

Mit dem neuen Gesetz wird eine Abschiebungsanordnung, die im Regelfall von einer  obersten Landesbehörden, in besonderen Fällen auch vom Bund ausgesprochen werden kann, gegen jene Ausländer eingeführt, die als gefährlich gelten: Als mögliche „Schläfer“ hier lebende mutmaßliche Terroristen, die z.B. Al-Quaida-Trainings​lager besucht haben, können auf Grund einer "tatsachengestützten Gefahrenprognose" ausgewiesen werden. Der Rechtsschutz wird auf eine Instanz beim Bundesverwaltungsgericht reduziert. 

Falls der Vollzug der Abschiebung an Abschiebungshindernissen scheitert, sollen Meldeauflagen, Einschränkungen der Freizügigkeit und strafbewehrte Kommunikationsverbote erhöhte Sicherheit bringen. Schleuser werden im Falle einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung aus Deutschland ausgewiesen. Darüber hinaus wird eine Ausweisung dann ermöglicht, wenn gesichert scheint, dass ein Ausländer einer Vereinigung angehört oder eine Vereinigung fördert, die den Terrorismus unterstützt. Ausweisungen können auch im Falle "geistiger Brandstiftung" ("Hassprediger" etc.) vollzogen werden. 

Bestehen Abschiebehindernisse wie Folter oder Todesstrafe, ergehen Auflagen und Meldevorschriften.

Spätaussiedler und deren Familienangehörige, die nach Deutschland einwandern, müssen künftig Grundkenntnisse der deutschen Sprache nachweisen.

Der Bund übernimmt die Kosten für Integrationsmaßnahmen der neu ankommenden Migranten, auf Druck der CSU auch die der „nachholenden Integration“ für schon hier lebende "besonders integrationsbedürftige" „Bestandsausländer“. Eine gezielte Integrationspolitik soll  die Ausländer durch Sprach- und Integrationskurse an die Sprache, die Kultur, die Geschichte Deutschlands und die hier geltende Rechtsordnung heranführen.

Wer von den Neuankömmlingen die Teilnahme an insbesondere den Sprachkursen verweigert, dem kann eine Verlängerung seiner Aufenthaltsgenehmigung verweigert werden. Nichtteilnehmenden „Bestandsausländern“ droht bei Nichtteilnahme eine Kürzung der Sozialleistungen um zehn Prozent. Außerdem soll es für die hier lebenden Migranten bei Nichtbesuch von Integrationskursen keine Verbesserung ihres Aufenthaltsstatus geben. 

„Das Bundeskabinett hat gestern die Regelungen für Integrationskurse für Ausländer beschlossen. Neuzuwanderer haben von Januar an erstmals einen gesetzlichen Anspruch auf einen Kurs, teilte das Bundesinnenministerium in Berlin mit. Das Angebot umfasst einen Deutschkurs mit 600 Stunden und einen Orientierungskurs mit 30 Stunden.

In dem Orientierungskurs sollen die Rechtsordnung, Kultur und Geschichte Deutschlands vermittelt werden. Das Bundesamt für Migration in Nürnberg gestaltet die Kurse und soll ein ausreichendes Angebot im Bundesgebiet gewährleisten. Erstmals werden Zuwanderer und Spätaussiedler gemeinsam unterrichtet. Zur Finanzierung der Kurse stellt der Bund 2005 208 Millionen Euro zur Verfügung. Von den Gesamtkosten sollen die Kursteilnehmer 30 bis 50 Millionen Euro aufbringen. Wie viel ein Ausländer zahlen muss, richtet sich auch nach seinem Einkommen. Ausländer, die sich dem Kurs entziehen, müssen mit Sanktionen bis zum Entzug der Aufenthaltserlaubnis rechnen.

Zudem sollen jährlich rund 50.000 bereits in Deutschland lebende Ausländer an den Integrationskursen teilnehmen. Die Versäumnisse der Vergangenheit seien damit allerdings nicht vollständig ausgeräumt, sagte Innenminister Otto Schily (SPD). Die Länder beteiligten sich zwar nicht an der Finanzierung der Kurse, hätten aber zugesagt, die kursbegleitende Kinderbetreuung und andere Angebote für die nachholende Integration sicherzustellen. Damit übernähmen sie eine große Verantwortung.

taz Nr. 7529 vom 2.12.2004“

Der Teufel steckt immer im jeweiligen Detail und das ist bei neuen Gesetzen zumeist eine zu dem neuen Gesetz erlassene Durchführungsverordnung. Ein Pressebericht zu der Durchführungsverordnung zum neunen Zuwanderungsgesetz lautete:

Unmut über Schilys Regeln für Sprachkurse

Zuwanderer sollen 630 Euro zahlen / SPD- und Grünen-Politiker halten Vorgehen für bedenklich

Mit einer Integrationsverordnung hat die Bundesregierung jetzt den Weg frei gemacht für die ab 2005 verbindlichen Sprachkurse für Zuwanderer. Doch die Verordnung aus dem Hause Schily sorgt für Unmut in der Koalition. SPD und Grüne halten sie teilweise für verfassungswidrig.

VON VERA GASEROW
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Berlin · 1. Dezember · Die Verordnung regelt die Details der Integrationskurse, die nach dem neuen Zuwanderungsgesetz Anfang des Jahres verbindlich werden. Zuvor hatten Schily und die Fraktionen von SPD und Grünen wochenlang über Einzelpunkte des 25-seitigen Regelwerks gestritten. Schließlich musste sich sogar das Kanzleramt als Schlichter einschalten.

Auch nachdem das Kabinett die Verordnung am Mittwoch billigte, herrscht Verstimmung. Immer wieder hätten Schilys Beamte bereits getroffene Vereinbarungen ignoriert, kritisieren Abgeordnete von SPD und Grünen verärgert. Das Verhalten Schilys werde "ein Nachspiel" haben, erklärte SPD-Innenexperte Dieter Wiefelspütz.

Hauptstreitpunkt ist die finanzielle Belastung der Migranten. Schilys Verordnung sieht vor, dass Zuwanderer einen Eigenbeitrag von einem Euro pro Unterrichtsstunde zahlen sollen. Bei den Kursen mit 630 Pflichtstunden wäre das eine beträchtliche Summe. Nur Sozialhilfeempfänger sollen von den Kosten befreit werden, nicht jedoch Migranten, die in ähnlich schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen leben.

Kostenbefreiung nur in Einzelfällen


Allenfalls in einigen Härtefällen könnten die Ausländerbehörden nach eigenem Ermessen auf die Eigenbeteiligung der Zuwanderer an den Kosten verzichten. SPD und Grüne halten diese Ungleichbehandlung für "verfassungsrechtlich sehr bedenklich".


Nach der Verordnung sollen künftig rund 140 000 Neuzuwanderer das Recht und die Pflicht zu den 630-stündigen Sprach- und Orientierungskursen haben, die vom Bundesamt für Migration koordiniert werden. Der Bund stellt dafür pro Jahr insgesamt 208 Millionen Euro zur Verfügung. Sollten noch Kursplätze frei sein, können jährlich auch 50 000 bereits in Deutschland lebende Ausländer an den Kursen teilnehmen, aber auch dazu verpflichtet werden. Vor allem in ländlichen Gebieten, so räumt die Verordnung ein, wird es jedoch nicht immer möglich sein, den Migranten ein Kursangebot in zumutbarer Nähe ihres Wohnortes zu machen.


In der Debatte verlangte Bundespräsident Horst Köhler von Ausländern stärkere Bemühungen zur Integration. "Aus den Erfahrungen, die wir mit kulturellen und konfessionellen Konflikten in unserer Geschichte gemacht haben, müssen wir darauf bestehen, dass unter uns zivilisatorische Standards unbedingt eingehalten werden", sagte Köhler am Mittwoch in Tübingen, "ohne gemeinsame Basis ist kein Zusammenleben möglich".

FR 02.12.04

Inzwischen versucht die CDU, die Daumenschrauben anzuziehen und die Voraussetzungen für den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft oder auch nur den Aufenthalt hier zu verschärfen. Der niedersächsische Innenminister Schünemann verlangt von denen, die die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben wollen, einen Eid auf die Verfassung und von den Einwanderern, die nicht die Staatsbürgerschaft erlangen, eine sogenannte Grundwerteverpflichtung: "Darin sollen sich Zuwanderer zu den demokratischen Grundwerten, den Prinzipien des Rechtsstaates, der Gleichberechtigung von Frau und Mann sowie der Toleranz und Religionsfreiheit bekennen." Die Verpflichtung soll nach den Integrationskursen mit 600 Stunden Deutsch und 30 Stunden Gesellschaftskunde, die das Zuwanderungsgesetz ab 1. Januar vorsieht, unterschrieben werden. "Wer sich weigert, dem sollten wie nach einem Schwänzen von Sprachkursen Sozialleistungen gekürzt werden bis hin zur Verweigerung des weiteren Aufenthalts", sagte Schünemann.







� Bisher war ausschließlich eine Verfolgung durch staatliche Organe als Asylgrund anerkannt worden. Das BVerfG hat in einer neueren Entscheidung 2000 - im Falle der Taliban-Milizen in Afghanistan - die Verfolgung durch eine Bevölkerungsgruppe anerkannt, die in ihrem Herrschaftsgebiet originäre staatliche Funktionen wahrnimmt.


� Der Vorschlag der EU-Kommission zur europaweiten Harmonisierung des Asylrechts geht mit seinen geplanten drei Rechtszügen, auch für Folgeanträge nach vorheriger Ablehnung(!), sogar noch über die Ausgestaltung des deutschen Asylrechts hinaus, wird aber deswegen mit größter Wahrscheinlichkeit nicht umgesetzt werden.


� Die genannten Zahlen beziehen sich wohlgemerkt auf die Anerkennung des Asylantenstatus‘. Der MdB Özdemir von den Grünen macht aber, wenn es darum geht, Deutschland als jetzt schon faktisches Einwanderungsland darzustellen, darauf aufmerksam, dass unter Einbeziehung anderer gesetzlicher Regelungen als der nationalen deutschen Asylgesetzgebung 48% der hier ankommenden „Flüchtlinge“ (nach anderen, teilweise internationalen gesetzlichen Regelungen) berechtigt bleiben dürfen.


� Daten und Material dazu u.a. in dem Artikel: 
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� Nach den zwei von den Deutschen angezettelten und verlorenen Weltkriegen waren alle Rücklagenwerte der Rentenversicherungen vernichtet. Weil man nicht mehr auf Rücklagen zurückgreifen konnte, um nur überhaupt die Renten der gerade lebenden Rentner bezahlen zu können, wurde auf der Grundlage des Solidaritätsprinzips das Finanzierungsmodell des „Generationenvertrages“ geschaffen: Die im Arbeitsprozeß befindlichen Arbeitnehmer sparen durch Geldzahlungen an die Rentenkassen nicht ihre eigene Rente an, sondern sie finanzieren mit ihren monatlichen Beiträgen im Umlageverfahren den Unterhalt der zur Zeit ihrer Berufstätigkeit lebenden Rentner, sollten aber im Gegenzug darauf vertrauen dürfen, dass später dann, wenn sie ins Rentenalter kommen, die dann im Erwerbsleben Stehenden, ihre eigene Kinder-Generation also, die Beiträge für ihre Renten aufbringen werden. Das hörte sich im Ansatz gerecht an, denn die Kinder können ja auch die von den Steuern der Älteren geschaffenen Einrichtungen und Infrastrukturen wie Krankenkassen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Straßen u.s.w. nutzen. Nicht vorhergesehen wurde dabei aber in den ersten Aufbaujahren nach dem Zweiten Weltkrieg das allmähliche, konstante Anwachsen des durchschnittlichen Lebensalters um bald zwei Monate pro Jahr und der dramatische Geburtenrückgang und damit der Ausfall künftiger Beitragszahler, der diese Rechnung zu einer „Milchmädchenrechnung“ werden ließ!





� Auch Belgien geht zu dem Sachleistungsprinzip über, um für Asylanten nicht mehr so „attraktiv“ zu sein.





